
Andras
Reuss

DIie Bedeutung der Bekenntnis-
bındung in der evangelısch-
lutherischen Kırche in Ungarn

e edeutung der Bekenntnisbindung wurde 1mM Lauf der verschliedenen C
schichtlichen E:pochen auch In der evangelısch-lutherischen Kırche In Un-
SaLl verschlieden esehen und geschätzt. Im Folgenden WIT| der Versuch
unternommen, diesen andel UDerbBiicken e1 wırd 1ne 1e der
Meınungen und Standpunkte Jlage Lrefen emgemä. versuche ich auch,
möglıche Wege In dıe /Zukunft suchen. ach einem historischen Rück-
1C OL1g also eın theologischer USDIC

ekenntnisbindung eın historıscher Rückblick

1}47 Nachweis des einen AUDens

(Janz Anfang der Geschichte des L uthertums 1mM historischen ngarn STE-
hen eigenartigerwelse weder dıe heute VO L uthertum international 1TICT-

kannten Bekenntnisschriften des Konkordienbuchs noch die 1ne Oder andere
Bekenntnischrift AUS diesem. Der Landtag In Pressburg 1mM Jahr 545 wollte
VON den 1 äufern (Anabaptısten) und Sakramentarıern, die INns Land Müchte-
tcn, loswerden, und ihnen weıterhıin keine Nıederlassung erlauben. Öönıg
Ferdinand, er VON Ka1lser Karl V’ bevollmächtigt Urc d1eses (Jesetz
des andtags, verordnete 1mM nächsten = (1549) also uUrz nach L uthers
1od und dem Schmalkaldıschen Krieg (1546) die Aufklärung der kırchli-
chen Verhältnisse In den oberungarıschen könıglıchen Freistädten. Es Z1Ng

Vorgetragen auf der Theologischen Jagung des artın-1 uther-Bundes In Seevetal
21 Januar 2014

András
Reuss

Die Bedeutung der Bekenntnis-
bindung in der evangelisch-
lutherischen Kirche in Ungarn1

Die Bedeutung der Bekenntnisbindung wurde im Lauf der verschiedenen ge-
schichtlichen Epochen auch in der evangelisch-lutherischen Kirche in Un-
garn verschieden gesehen und geschätzt. Im Folgenden wird der Versuch 
unternommen, diesen Wandel zu überblicken. Dabei wird eine Vielfalt der 
Meinungen und Standpunkte zu Tage treten. Demgemäß versuche ich auch, 
mögliche Wege in die Zukunft zu suchen. Nach einem historischen Rück-
blick folgt also ein theologischer Ausblick.

1. Bekenntnisbindung – ein historischer Rückblick

1.1 Nachweis des einen Glaubens

Ganz am Anfang der Geschichte des Luthertums im historischen Ungarn ste-
hen eigenartigerweise weder die heute vom Luthertum international aner-
kannten Bekenntnisschriften des Konkordienbuchs noch die eine oder andere 
Bekenntnischrift aus diesem. Der Landtag in Pressburg im Jahr 1548 wollte 
von den Täufern (Anabaptisten) und Sakramentariern, die ins Land flüchte-
ten, loswerden, und ihnen weiterhin keine Niederlassung erlauben. König 
Ferdinand, Bruder von Kaiser Karl V., bevollmächtigt durch dieses Gesetz 
des Landtags, verordnete im nächsten Jahr (1549) – also kurz nach Luthers 
Tod und dem Schmalkaldischen Krieg (1546) – die Auf klä rung der kirchli-
chen Verhältnisse in den oberungarischen königlichen Freistädten. Es ging 

1 Vorgetragen auf der Theologischen Tagung des Martin-Luther-Bundes in Seevetal am 
21. Januar 2014.
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e1 aIsSO eigentlich nıcht die Lutheraner, sondern die Wiıederher-
stellung der katholischen 1IrC ( reformatıo catholica, reformatıo ef reinte-
gratio ecclesiae), W ASs auch der Keichstag VON ugsburg 545 mi1t der dort
ADSCHOININECLHNCHN Formula reformationis für dıe deutschen lerritorien wollte,
ämlıch dıe Wıederherstellung VON rüherer UOrdnung und früherem Kultus “
Daraufhin egte der Fünfstädtehun: VON Kassa, Löcse, LE.perJes, a’ K1sS-
szehen aschau, Leutschau, Preschau, Bartfeld, Zeben) dem Ön1g dıe
ConfesSi0 Pentapolitand VOL. S1e wurde VOoO Bıschofr In E ger Erlau) und
auch VO Ön1g Z£UT Kenntnis D  3008801  9 und SOMItT Thielt dıe KRelig10ns-
ausübung dieser Iutherischen GGemeı1inden, mındestens für 1ne SCWISSE Zeıt,
Legalität.‘ Es folgten noch weıltere WE1 Bekenntnisse. Da zehn Jahre nach
der Pentapolıtana dıe Berufung auf das Ausburgische Bekenntnis mıt der
Begründung zurückgewı1esen wurde, E1 1IUT innerhalb Deutschlan 1TICT-

kannt, nahmen s1ehen oberungarısche Bergwerksstädte (Besztercebänya,
Selmecbäanya, KÖörmöcbanya, Bakabanya, Ujbänya, Lıbetbanya und Bela-
banya) iıhr Bekenntnıis, dıe ConfessSt0 Ontana Oder Heptapolitana, 559
und legten VOL. elıtere zehn Jahre später, als eın katholischer Bıschofr dıe
Vertreter VON 74 Ilutherischen (jeg meınden entlang der polnıschen (irenze Z£UT

5 ynode einberufen wollte, verfassten S1e€ ıhre Confessio Scepusiand.
In diesen regıonalen Bekenntnisschriften WIESEN aIsSO die oberungarıschen

Städte den erdac der Ketzere1 zurück und bekannten iıhren rechten Jau-
ben nıcht mi1t Berufung auf das Augsburgische Bekenntnis. S1e en In
iıhrer Eingabe weder gänzlıc noch teilweıise übernommen und überhaupt
nıcht wörtlich zıNert. hber S1e€ en dıe Augustana iınhaltlıch ACdEe NS W1e-
dergegeben und 1E€ hiıerbe1i auf dıe ungarıschen polıtıschen und kırchlichen
Verhältnisse angewendet. Das he1bt, 1E€ stellten die Katholı17z71tä; iıhrer TE
heraus und vermıieden die Ihskussion über dıe abgeschaffenen Mıssbräuche
1mM zweıten Hauptteil des Augsburgischen Bekenntnisses “ Auf indırekte
We1lse bezeugten 1E sowohl iıhre Kenntnis als auch ıhre Annahme der UguS-
Tana Der Erfolg der oberungarıschen Bekenntnisse ann mıt der hıstorischen
Lage Yrklärt werden: ‚„ VOT der Verabschiedung und vVeröffentlichung der
Dekrete VON ITient herrschte 1ne allgeme1ınere und Nexihblere Auffassung der
Katholızıtät, die In ahlreichen Fragen der kırchlichen RKıten abweıchende

05Meınungen und Praktıken tolerierte. e weIltere Entwicklung machte dann
doch die Berufung auf die international anerkannte (’onfess10 Augustana

sepregl], ın KoO sepreg]1 2013, 28—29
VOo Könya, In Ko  a — sepreg] 2013, 21
Max OSe Suda, ın Ko sepreg]1 2013, 48 —44
sepregl], ın KoO sepreg]1 2013, AA [ Zıtat sprachlıch verbessert St.|
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dabei also eigentlich nicht um die Lutheraner, sondern um die Wieder her-
stellung der katholischen Kirche (reformatio catholica, reformatio et reinte
gratio ecclesiae), was auch der Reichstag von Augsburg 1548 mit der dort 
angenommenen Formula reformationis für die deutschen Territorien wollte, 
nämlich die Wiederherstellung von früherer Ordnung und früherem Kultus.2 
Daraufhin legte der Fünfstädtebund von Kassa, Löcse, Eperjes, Bártfa, Kis-
szeben (Kaschau, Leutschau, Preschau, Bartfeld, Zeben) dem König die 
Confessio Pentapolitana vor. Sie wurde vom Bischof in Eger (Erlau) und 
auch vom König zur Kenntnis genommen, und somit erhielt die Reli gions-
ausübung dieser lutherischen Gemeinden, mindestens für eine gewisse Zeit, 
Legalität.3 Es folgten noch weitere zwei Bekenntnisse. Da zehn Jahre nach 
der Pentapolitana die Berufung auf das Ausburgische Bekenntnis mit der 
Begründung zurückgewiesen wurde, es sei nur innerhalb Deutschland aner-
kannt, so nahmen sieben oberungarische Bergwerksstädte (Besztercebánya, 
Selmecbánya, Körmöcbánya, Bakabánya, Újbánya, Libetbánya und Béla-
bánya) ihr Bekenntnis, die Confessio Montana oder Heptapolitana, 1559 an 
und legten es vor. Weitere zehn Jahre später, als ein katholischer Bischof die 
Vertreter von 24 lutherischen Gemeinden entlang der polnischen Grenze zur 
Synode einberufen wollte, verfassten sie ihre Confessio Scepusiana.

In diesen regionalen Bekenntnisschriften wiesen also die oberungarischen 
Städte den Verdacht der Ketzerei zurück und bekannten ihren rechten Glau-
ben nicht mit Berufung auf das Augsburgische Bekenntnis. Sie haben es in 
ihrer Eingabe weder gänzlich noch teilweise übernommen und überhaupt 
nicht wörtlich zitiert. Aber sie haben die Augustana inhaltlich tadellos wie-
dergegeben und sie hierbei auf die ungarischen politischen und kirchlichen 
Verhältnisse angewendet. Das heißt, sie stellten die Katholizität ihrer Lehre 
heraus und vermieden die Diskussion über die abgeschaffenen Missbräuche 
im zweiten Hauptteil des Augsburgischen Bekenntnisses.4 Auf indirekte 
Weise bezeugten sie sowohl ihre Kenntnis als auch ihre Annahme der Augus-
tana. Der Erfolg der oberungarischen Bekenntnisse kann mit der historischen 
Lage erklärt werden: „Vor der Verabschiedung und Veröffentlichung der 
Dekrete von Trient herrschte eine allgemeinere und flexiblere Auffassung der 
Katholizität, die in zahlreichen Fragen der kirchlichen Riten abweichende 
Meinungen und Praktiken tolerierte.“5 Die weitere Entwicklung machte dann 
doch die Berufung auf die international anerkannte Confessio Augustana 

2 Csepregi, in: Kónya – Csepregi 2013, S. 28–29.
3 Vö. Kónya, in: Kónya – Csepregi 2013, S. 21.
4 Max Josef Suda, in: Kónya – Csepregi 2013, S. 38–44.
5 Csepregi, in: Kónya – Csepregi 2013, S. 33 [Zitat sprachlich verbessert; R. St.].
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nötig. hber die dre1 oberungarıschen Bekenntnisschriften WESECNT-
ıch Ausgestaltung der lehrmäss1ıgen und organısatorıschen Einheılt der
utheraner In Crungarn be1ı Da diese Bekenntnisschriften die reformato-
rsche TE der Augustana ITeUuU wliedergaben, entstand keine besondere Oder
eigene Kıichtung innerhalb des 1 uthertums. SO brachten weder das Schwel-
CI dieser Bekenntnisse über die Augustana” noch deren später zunehmende
kırchenrechthiche edeutung Schwierigkeiten mıt sich  A

F Grundlage kırchlicher Organısation
In dem nfolge des Freiheitskampfes des Fürsten Istvan Bocskal erreichten
Friedensabkommen VON Wıen, 1606, wurde die Freiheıit der Relig10nsaus-
übung der Reformierten und der Lutheraner, allerdings der elıgen, der
Oldaten und der Städte, rklärt SO wurden 1E 1mM könıglıchen Ungarn, aIsSO
eigentlich In ÜOberungarn und In der Gegend Jense1ts der >  e1b, aufgefordert,
eigene Urganısationen einzurichten und iıhre Superintendenten wählen
e 5Synode In Zsolna/Zilina/Sillein. 1610, nahm dıe Iutherischen Bekennt-
NıSsSe e1 Z£ZUT In den 5Synodalbeschlüssen WIT| die Re1ise 1INs Ausland
mıt dem Ziel VON Studıum Oder Bücherbeschaffung mıt der Bedingung eTUr-
OrTteL, dass der Anwärter nach Wıttenberg Oder In 1Ne Ausbıildungsstätte
geht, die der Formula (’oncordliae und dem Augsburgischen Bekenntnis VCI-

pflichte 1st Nur unfer der gleichen Voraussetzung wırd 1Ne 1mM Ausland VOI-+-

SCHOININEN! (J)rdınation auch In Ungarn anerkannt. e Superintendenten In
ngarn dürfen 1IUT diejen1gen ordınleren, die 1mM OTAUS das Konkordienbuch
ADNSCHOLIU haben © SO sollen dıe Superintendenten und andere Amtsträger
In dem VON der S5Synode vorgeschriebenen Amtsgelübde eloben, keine
dere Lehre als diejen1ge, die In den prophetischen und apOSstO-
ıschen Büchern SOWIE In dem Augsburgischen Bekenntnis VON 530 und In
der Kon  rdienforme enthalten 1st S1e sollen arubDer hinaus auch dafür
orge dass dıe Senloren und Pastoren diese TE bekennen und leh-
IC

DIie (onfessi0 Scepusiana erwähnt als CINZIgE der Te1 In iıhrer Vorrede „Bekenntnis
des (hristliıchen AaUDENS der /1pser (Geme1inden, In Übereinstimmung mıt dem
Augsburgischen Bekenntnis und dem Bekenntnis derselben Keg1io0n. ” In KoO ( 'se-
preg] 2013, 1172
sepregl], ın KoO sepreg]1 2013,
Beschluss der 5Synode VOIN /7solna 1610, ın ZsiılınszKy 1910,
Beschluss der 5Synode VOIN 7 solna 1610, ın Zsilınszky 1910, 41—472
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nötig. Aber die drei oberungarischen Bekenntnisschriften trugen wesent-
lich zur Ausgestaltung der lehrmässigen und organisatorischen Einheit der 
Lutheraner in Oberungarn bei. Da diese Bekenntnisschriften die reformato-
rische Lehre der Augustana treu wiedergaben, entstand keine beson dere oder 
eigene Richtung innerhalb des Luthertums. So brachten weder das Schwei-
gen dieser Bekenntnisse über die Augustana6 noch deren später zunehmende 
kirchenrechtliche Bedeutung Schwierigkeiten mit sich.7

1.2 Grundlage kirchlicher Organisation

In dem infolge des Freiheitskampfes des Fürsten István Bocskai erreichten 
Friedensabkommen von Wien, 1606, wurde die Freiheit der Religionsaus-
übung der Reformierten und der Lutheraner, allerdings nur der Adeligen, der 
Soldaten und der Städte, erklärt. So wurden sie im königlichen Ungarn, also 
eigentlich in Oberungarn und in der Gegend jenseits der Theiß, aufgefordert, 
eigene Organisationen einzurichten und ihre Superintendenten zu wählen. 
Die Synode in Zsolna/Zilina/Sillein, 1610, nahm die lutherischen Bekennt-
nisse dabei zur Hilfe. In den Synodalbeschlüssen wird die Reise ins Ausland 
mit dem Ziel von Studium oder Bücherbeschaffung mit der Bedingung befür-
wortet, dass der Anwärter nach Wittenberg oder in eine Ausbildungsstätte 
geht, die der Formula Concordiae und dem Augsburgischen Bekenntnis ver-
pflichtet ist. Nur unter der gleichen Voraussetzung wird eine im Ausland vor-
genommene Ordination auch in Ungarn anerkannt. Die Superintendenten in 
Ungarn dürfen nur diejenigen ordinieren, die im voraus das Kon kordienbuch 
angenommen haben.8 So sollen die Superintendenten und andere Amtsträger 
in dem von der Synode vorgeschriebenen Amtsgelübde geloben, keine an-
dere Lehre zu vertreten als diejenige, die in den prophetischen und aposto-
lischen Büchern sowie in dem Augsburgischen Bekenntnis von 1530 und in 
der Konkordienformel enthalten ist. Sie sollen darüber hinaus auch dafür 
Sorge tragen, dass die Senioren und Pastoren diese Lehre bekennen und leh-
ren.9

6 Die Confessio Scepusiana erwähnt als einzige der drei in ihrer Vorrede: „Bekenntnis 
des Christlichen Glaubens der Zipser Gemeinden, …, in Übereinstimmung mit dem 
Augsburgischen Bekenntnis und dem Bekenntnis derselben Region.“ In: Kónya – Cse-
pregi 2013, S. 112.

7 Csepregi, in: Kónya – Csepregi 2013, S. 35.
8 Beschluss 7 der Synode von Zsolna 1610, in: Zsilinszky 1910, S. 29.
9 Beschluss 16 der Synode von Zsolna 1610, in: Zsilinszky 1910, S. 31–32.
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Lhese Kegelungen der Verpflichtung 7U Bekenntnis bezeichnet den Weg,
den das Luthertum In Deutschlan: 3() Jahre VOT der ungarıschen 5Synode In
/Zsolna mi1t dem Konkordienbuch betrat und mıindestens rechtliıch und tormal
In der dNZCH Welt hıs heute begeht.

In den kommenden Jahrhunderten wurde In ngarn die Entscheidung der
5Synode In /Z<solna wıederholt bekräftigt. e einzelnen Bekenntnisschriften
wurden In den Kırchenverfassungen iIimmer wıeder erwähnt ““ Ehbenfalls 1st
die Bekenntnisbindung se1t dieser e1t hıs heute Inhalt des Amtsgelübdes. ”
Allerdings Wl dıe Aufzählung nıcht immer vollständıg, arauı möchten WIT
noch zurückkommen. Irgendeine Abweıichung VON den Bekenntnisschriften
In der TE wurde aber als Diszıplınarvergehen sanktioniert. “

735 Wahrung der reinen Tehre

Es seljen hler besonders die Streitigkeiten In Verbindung mıt WEe1 theolog1-
schen Fragen erwähnt:

/Zuerst: In den schmerzlichen Streitigkeiten des 16 Jahrhunderts In der
Gegend 1n der 1 heı1lß und In Siebenbürgen zwıschen der lutherischen und
der helvetischen Kichtung der RKeformatıon über die Gegenwart Christı 1mM
Cn  m beriefen siıch anscheinend e1i Partejen ebenso W1IE In den
deutschen LÄändern auf das Augsburgische Bekenntnıis, die 1 utheraner auf
das unveränderte (invarıata), dıe Helvetischen auf das veränderte (varıata).
I Hese lexte hatte 1111A0 also In Händen

Etwas später, 1mM Jahr 1591, TraC wıeder zwıischen den 1 utheranern und
den Helvetischen In Iransdanubien e1in Abendmahlsstreıit AUS Bıs da lehten
S1e€ unfer dem Schutz iıhrer Landesherren, die der Iutherischen Oder der hel-
vetischen Kichtung folgten, und aruDer hinaus fast alltäglıch unfer ständı-
CI (iefahr eINES türkıschen ngrıiffs. Um dıe Einheılt der Reformatorischen

1 weıliter unten
11 NC In der S> Pröhle-Agende VOIN 1936 das Evangelıum „der SANZEH eilıgen Schrift

gemäß dem ınn der Bekenntnisschriften UNSCICT Kırche rein und lauter verkündıge”
(Agenda 1963, 351; Agenda 1986, 450), SOWIE mıt der Erganzung „und lehre  L
In der Agende VOIN 2011 (S 201)
1 374 der Kırchenverfassung VOIN 1894; des (Jeset7e8 {I11 ber dıe 1ITrCN-
1C Gerichtsbarkeit der Kırchenverfassung VOIN — (kgyhazı törvenyek,

110) des VI (Jeset7es8 ber dıe kırchliche erichtsbarkeılt VOHN

1967 (Egyhazı törvenyek, 1967, 128) Und 1m Jahr 005 1m (Jesel7z
ber dıe Wahrung der gesetzlıchen Urdnung und des Friedens der TITC (ın Fvan-
gelKUSs KÖzlöny, 15 evt. Különszam, 2015 TUAar 10, S1)
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Diese Regelungen der Verpflichtung zum Bekenntnis bezeichnet den Weg, 
den das Luthertum in Deutschland 30 Jahre vor der ungarischen Synode in 
Zsolna mit dem Konkordienbuch betrat und mindestens rechtlich und formal 
in der ganzen Welt bis heute begeht.

In den kommenden Jahrhunderten wurde in Ungarn die Entscheidung der 
Synode in Zsolna wiederholt bekräftigt. Die einzelnen Bekenntnisschriften 
wurden in den Kirchenverfassungen immer wieder erwähnt.10 Ebenfalls ist 
die Bekenntnisbindung seit dieser Zeit bis heute Inhalt des Amtsgelübdes.11 
Allerdings war die Aufzählung nicht immer vollständig, darauf möchten wir 
noch zurückkommen. Irgendeine Abweichung von den Bekenntnisschriften 
in der Lehre wurde aber als Disziplinarvergehen sanktioniert.12

1.3 Wahrung der reinen Lehre

Es seien hier besonders die Streitigkeiten in Verbindung mit zwei theologi-
schen Fragen erwähnt:

Zuerst: In den schmerzlichen Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts in der 
Gegend links der Theiß und in Siebenbürgen zwischen der lutherischen und 
der helvetischen Richtung der Reformation über die Gegenwart Christi im 
Abendmahl, beriefen sich anscheinend beide Parteien – ebenso wie in den 
deutschen Ländern – auf das Augsburgische Bekenntnis, die Lutheraner auf 
das unveränderte (invariata), die Helvetischen auf das veränderte (variata). 
Diese Texte hatte man also in Händen.

Etwas später, im Jahr 1591, brach wieder zwischen den Lutheranern und 
den Helvetischen in Transdanubien ein Abendmahlsstreit aus. Bis da lebten 
sie unter dem Schutz ihrer Landesherren, die der lutherischen oder der hel-
vetischen Richtung folgten, und darüber hinaus fast alltäglich unter ständi-
ger Gefahr eines türkischen Angriffs. Um die Einheit der Reformatorischen 

 10 Siehe weiter unten.
 11 So in der sog. Pröhle-Agende von 1986: das Evangelium „der ganzen heiligen Schrift 

gemäß dem Sinn der Bekenntnisschriften unserer Kirche rein und lauter verkündige“ 
(Agenda 1963, S. 351; Agenda 1986, S. 450), sowie mit der Ergänzung „und lehre“ 
in der neuen Agende von 2011 (S. 201).

 12 Siehe § 324 der Kirchenverfassung von 1894; § 35 des Gesetzes VIII über die kirch-
liche Gerichtsbarkeit der Kirchenverfassung von 1934–1937 (Egyházi törvények, 
1934–1937, S. 110). – § 12 des VI. Gesetzes über die kirchliche Gerichtsbarkeit von 
1967 (Egyházi törvények, 1967, S. 128). – Und im Jahr 2005 § 32. im Gesetz IX 
über die Wahrung der gesetzlichen Ordnung und des Friedens der Kirche (in: Evan-
gélikus közlöny, 15. évf. Különszám, 2013. február 10, S. 81).
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wahren, hat 1111A0 für ängere e1t die IDhskussion über dıe unterschled-
lıchen Abendmahlsauffassungen vermıieden. Als aber e1in Junger Pastor
1IICHS Severın Scultet1 VON selner (J)rdınation In (ıraz auf der Re1ise zurück
In das Zipserland In ÜOberungarn gerade vorbeıikam, Iud der Iutherische Lan-
desherr Ferenc Nadasdı ein1ıge Pastoren und den Superintendenten Beythe

einem Colloquium In ( sepreg ( West- Iransdanubıen, In der ähe VOoO

heutigen 1 hermalbad Bük) ein Es 1st anzunehmen, dass der Landesherr dıe
Verzögerung der ärung nıcht länger verschieben wollte, we1l die römisch-
katholische Kırche nach dem Konzıl VON ITient anfıng, iıhre Reihen wıeder

Ordnen. Nachdem 1mM Verlauf des Colloquiums Artıkel 10 der Augustana
über das Abendmahl verlesen worden W tellte Superintendent Beythe dıe
Iutherische TE VON der Gegenwart Christı In TOT und Weıln In rage,
raufhın Scultet1 mıt der Konkordienforme argumentierte. Am WEI1-
ten lag gab Beythe als eiNZIgeEr Vertreter der Helvetischen auf und erheß
das Colloquium. Danach vollzog siıch die organısatorische Irennung der
utheraner und RKeformierten In Transdanubien .
e zweıte rage, welche Streitigkeiten ausbrachen und für die die

Bekenntnisse e1lner Art Begleichung des TODIEMS SCZORCH WUT-

den, Wl das Auftreten des Pietismus In eiInem orthodoxen Kontext. Auf
der 5 ynode VON ROözsahegy/KuZomberok/Kosenberg, 1707, iıdentiNz1ierten
Vertreter der rthodox1ie 1mM Pietismus ıne große Gefahr, fast 1ne Verleug-
HNUNS der reinen TE der Reformation. ährend der schärfsten Auseıin-
andersetzungen wurde die alte UOrdnung, die nıcht geändert werden ürfe,
mıt einer I ıste der Bekenntnisschriften des Konkordienbuches gleichge-
setzt “ Und die Ireueerklärung der bietisten diesen Schriften und
1hr (ielübde unfer Berührung des Buches der Kon.  rdıenformel, dass 1E
TEUE Apostel des reinen evangelıschen auDens le1ıben, beruh1igten dıe
Oorthodoxe Partei ” arubDer hinaus wurde das Ausburgische Bekenntnis als
rundlage des auDens und der praktıschen Fragen des kırchlichen Lebens
angesehen. ” 1C In der L ıste der Bekenntnisschrıiften, sondern auch
SONS werden nehben den Öökumenıischen Glaubenshbekenntnissen / noch dıe
pologıe VON Melanchthon ® und Luthers Katechismen ” erwähnt.

15 Solyom 1973, AAA
Zsilınszky 1889, 21, In einer besonderen Artıkel wırd uch „dıe SUS. (oncordıiae
Formula”” aufgelıstet, O.,
Zsilınszky 1889,
Zsilınszky 1889, und
Zsilınszky 1889, 53, 54, 69 und Yl

15 Zsilınszky 1889, 0S
1Zsilınszky 1889,
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zu wahren, hat man für längere Zeit die Diskussion über die unterschied-
lichen Abendmahlsauffassungen vermieden. Als aber ein junger Pastor na-
mens Severin Sculteti von seiner Ordination in Graz auf der Reise zurück 
in das Zipserland in Oberungarn gerade vorbeikam, lud der lutherische Lan-
desherr Ferenc Nádasdi einige Pastoren und den Superintendenten Bey the 
zu  einem Colloquium in Csepreg (West-Transdanubien, in der Nähe vom 
heutigen Thermalbad Bük) ein. Es ist anzunehmen, dass der Landesherr die 
Verzögerung der Klärung nicht länger verschieben wollte, weil die römisch-
katholische Kirche nach dem Konzil von Trient anfing, ihre Reihen wieder 
zu ordnen. Nachdem im Verlauf des Colloquiums Artikel 10 der Au gustana 
über das Abendmahl verlesen worden war, stellte Superintendent Beythe die 
lutherische Lehre von der Gegenwart Christi in Brot und Wein in Frage, wo-
raufhin Sculteti mit Hilfe der Konkordienformel argumentierte. Am zwei-
ten Tag gab Beythe als einziger Vertreter der Helvetischen auf und verließ 
das Colloquium. Danach vollzog sich die organisatorische Trennung der 
Lutheraner und Reformierten in Transdanubien.13

Die zweite Frage, um welche Streitigkeiten ausbrachen und für die die 
Bekenntnisse zu einer Art Begleichung des Problems zu Hilfe gezogen wur-
den, war das Auftreten des Pietismus in einem orthodoxen Kontext. Auf 
der Synode von Rózsahegy/Ružomberok/Rosenberg, 1707, identifizierten 
Vertreter der Orthodoxie im Pietismus eine große Gefahr, fast eine Ver leug-
nung der reinen Lehre der Reformation. Während der schärfsten Aus ein-
an dersetzungen wurde die alte Ordnung, die nicht geändert werden dürfe, 
mit einer Liste der Bekenntnisschriften des Konkordienbuches gleichge-
setzt.14 Und nur die Treueerklärung der Pietisten zu diesen Schriften und 
ihr Gelübde unter Berührung des Buches der Konkordienformel, dass sie 
treue Apostel des reinen evangelischen Glaubens bleiben, beruhigten die 
orthodoxe Partei.15 Darüber hinaus wurde das Ausburgische Bekenntnis als 
Grundlage des Glaubens und der praktischen Fragen des kirchlichen Lebens 
angesehen.16 Nicht nur in der Liste der Bekenntnisschriften, sondern auch 
sonst werden – neben den ökumenischen Glaubensbekenntnissen17 – noch die 
Apologie von Melanchthon18 und Luthers Katechismen19 erwähnt.

 13 Sólyom 1973, S. 32–33.
 14 Zsilinszky 1889, 21, 40. In einer besonderen Artikel wird auch „die sog. Concordiae 

Formula“ aufgelistet, a. a. O., S. 79.
 15 Zsilinszky 1889, S. 59.
 16 Zsilinszky 1889, S. 66 und 94.
 17 Zsilinszky 1889, S. 53, 54, 69 und 91.
 18 Zsilinszky 1889, S. 88.
 19 Siehe Zsilinszky 1889, S. 66.
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e Bekenntnisschriften nehmen In dieser e1t aIsSO einen entsche1i1den-
den alz 1mM en der 1IrC e1n, WODeEeL iıhre absolute Autorıität gilt e
Argumentatıon mıt iıhrer genugte, Streıitfr  agen innerhalb der e-
rıschen Kırche lIösen.

Hindernis VOnr Modernität HH Okumene

e rage nach der Bedeutung der Bekenntnisse wurde besonders heftig auf
der 5Synode VON est 1mM Jahr 791 diskutiert. ach mehreren 5 ynoden, dıe
7U Teıl schon erwähnt wurden und iImmer 1IUT /Zusammenkünfte dere-

e1lner gewlssen Keg1on, aber nıcht des dNZCH Landes SEWESCH WaLCTLl,
kamen Jetzt (ijesandte des Luthertums AUS en Keglonen Z£ZUT 5Synode VON

est /u denselben agen kamen dıe RKeformierten iıhrer 5 ynode In Buda
TT ach vorbereıitenden Gesprächen der Landesherren, dıe als
Patrone der reformıerten Oder der Iutherischen 1IrC entscheidende Worte
mıtzureden hatten, wollte 1111A0 dıe beıden Konfessionen vereinıgen. e VOT-
stellung WAdl, dass siıch die beiıden Kırchen einander ÜAıANniıche Urganıisat1ons-
strukturen aufbauen, dıe dann unfer eın gemeinsames Kons1istoriıum gestellt
werden. In den Verhandlungen über das geplante gemeinsame Kons1ıstoriıum
diıskuterte 1111A0 über das (Gielübde der wählenden Konsıstorialmıitglieder.
Schließblic WAaAlcCcTI dre1 Versionen In der Debatte Das (Gielübde für Jedes
ıtghe mi1t Berufung auf das Augsburger und das Helvetische Bekenntnis“
Wl friıedlichsten, wartf aber dıe rage nach der praktıschen erwendbar-
e1it auf. e beiıden anderen Formen des elübdes, e1: eigentlich für
die 1 utheraner bestimmt, unterschleden siıch darın, O 1IUT dıe Ireue Z£UT

eiılıgen chriıft und 7U Augsburger Bekenntnis gefordert Oder das Augs-
urger Bekenntnis „mıt einem jJeden Buch des Konkordienbuches aufge-
hrt wurde “ Entlang dieser Versionen reihten siıch dıe Befürworter und dıe
Gegner einer erein1gung aneınander, dıe lıberalen weltlichen Personen und

„COoNnsistorium HOC generalte confessiones AUZUSIANAM ef heilveticam DFO ARect-
SIONUM SMAFTUFRy HEC ab HIS HFLGUGHT vecedet“ . d1eses allgemeıne Konsıstorium
nımmt das Augsburger und das Helvetische Bekenntnis zu seiner Ent-
sche1idungen und weıicht VOIN ıhnen N1ıC .. Szeberenyı 1869, 110

21 „Generale CONSISFOFTLUM AUZUSIANAM confessionem LIDFOS symDolicos HUF  \

('Mi O concordide, DFO OFFE AReCISTIONUM y HEC ab H1i HFLGUGHT FE-

redet“ |.,das allgeme1ıne Konsıstorium nımmt das Augsburger Bekenntnis
mıt jedem Buch des Konkordienbuches zu alistab seiINner Entscheidungen und
weıicht VOIN ıhnen N1ıC CT, Szeberenyı 1869, 110
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Die Bekenntnisschriften nehmen in dieser Zeit also einen entscheiden-
den Platz im Leben der Kirche ein, wobei ihre absolute Autorität gilt. Die 
Argumentation mit ihrer Hilfe genügte, um Streitfragen innerhalb der luthe-
rischen Kirche zu lösen.

1.4 Hindernis von Modernität und Ökumene

Die Frage nach der Bedeutung der Bekenntnisse wurde besonders heftig auf 
der Synode von Pest im Jahr 1791 diskutiert. Nach mehreren Synoden, die 
zum Teil schon erwähnt wurden und immer nur Zusammenkünfte der Luthe-
ra ner einer gewissen Region, aber nicht des ganzen Landes gewesen waren, 
kamen jetzt Gesandte des Luthertums aus allen Regionen zur Synode von 
Pest. Zu denselben Tagen kamen die Reformierten zu ihrer Synode in Buda 
zu sammen. Nach vorbereitenden Gesprächen der Landesherren, die als 
Patrone der reformierten oder der lutherischen Kirche entscheidende Worte 
mitzureden hatten, wollte man die beiden Konfessionen vereinigen. Die Vor-
stel lung war, dass sich die beiden Kirchen einander ähnliche Organi sa tions-
strukturen aufbauen, die dann unter ein gemeinsames Konsistorium gestellt 
werden. In den Verhandlungen über das geplante gemeinsame Konsistorium 
diskutierte man über das Gelübde der zu wählenden Konsistorialmitglieder. 
Schließlich waren drei Versionen in der Debatte. Das Gelübde für jedes 
Mitglied mit Berufung auf das Augsburger und das Helvetische Bekenntnis20 
war am friedlichsten, warf aber die Frage nach der praktischen Verwendbar-
keit auf. Die beiden anderen Formen des Gelübdes, beide eigentlich nur für 
die Lutheraner bestimmt, unterschieden sich darin, ob nur die Treue zur 
Heiligen Schrift und zum Augsburger Bekenntnis gefordert oder das Augs-
burger Bekenntnis „mit einem jeden Buch des Konkordienbuches“ aufge-
führt wurde.21 Entlang dieser Versionen reihten sich die Befürworter und die 
Gegner einer Vereinigung aneinander, die liberalen weltlichen Personen und 

 20 „Consistorium hoc generale confessiones augustanam et helveticam pro norma deci
sionum suarum sumet, nec ab his unquam recedet“ [„dieses allgemeine Konsistorium 
nimmt das Augsburger und das Helvetische Bekenntnis zum Maßstab seiner Ent-
scheidungen und weicht von ihnen nicht ab“], Szeberényi 1869, S. 110.

 21 „Generale consistorium augustanam confessionem omnesque libros symbolicos una 
cum libro concordiae, pro norma decisionum suarum sumet, nec ab his unquam re
cedet“ [„das allgemeine Konsistorium nimmt das Augsburger Bekenntnis zusammen 
mit jedem Buch des Konkordienbuches zum Maßstab seiner Entscheidungen und 
weicht von ihnen nicht ab“], Szeberényi 1869, S. 110.



DIE DEUITIUNG D KENNINISBIN va D 263

die Jüngeren Gelistlichen auf der einen NSe1ite und ihnen gegenüber dıe alteren
Gelistlichen WIE damals Sesagt wurde: dıe Antısymbolısten und die ymbo-
hısten. Mıiıt dem Vorwand, dass die 5 ynode nıcht befugt sel, ıne dogmatısche
rage behandeln, wurde dıe Debhatte eingestellt. e Resolution besagte,
dass das (ielübde der Konsıstorialmıitglieder den 1NWEeIS auf dıe Heıilıge
chriıft und das Augsburgische Bekenntnis beinhalten, aber das übliche (1e-

be1 der (J)rdınation Oder be1 der Eiınführung der verschliedenen Amlts-
trager leiben solle, WIE hıs da In den einzelnen Superintendenturen BCWE-
SC{ 1st

Merkwürdig 1st nıcht UL, dass die rage e1lner Unıion der beiıden Kon-
fessionen eın Viertel] ahrhundert VOT der preußıischen Unıion 817 diskutiert
wurde, sondern auch dıe Tatsache, dass dıe Bekenntnisbindung dA1ese Ver-
eIN1gUNG verhinderte. Merkwürdıig 1St auch, dass siıch dıe 1 utheraner In der
L ıste ihrer Bekenntnisschriften nıcht einıgen konnten. TSt die 5Synode VON

udapest 1mM Jahr 03 / imstande, Jedes Buch des Konkordienbuchs
In der Verfassung der Kırche als ültıge Glaubensregel anzuerkennen und
auch aufzuzählen “ Keıine besondere Mühe wurde dieser rage In der Syn-
Ode VON 96’7 gew1ıdmet. Das damals beschlossene Gresetzbuch der Van-
gelısch-Lutherischen 1IrC In ngarn eru siıch urz auf die ( Mfenba-
LUNS der eilıgen chriıft SOWIE auf dıe Öökumenıischen und die Ilutherischen
Bekenntnisschriften “

uch dıe 5 ynode, dıe nach der „„Wende‘, 199 7, einhberufen wurde, ehNan-
das ema der Bekenntnisschriften. e TA4AMDE des CUl (Jesetz-

buches hält das Augsburger Bekenntniss und die pologıe für maßgebend,
drückt dıe Hochschätzung für den Kleinen und (iroben Katech1ismus, SOWIE
für alle Bücher des Konkordienbuches aus Im ersten (Jesetz wırd dann dıe
TE der Kırche doch defniert, dass 1E ıhren trund habe In der eiılıgen
chrıft, In den Öökumenıischen Bekenntnissen, SOWIE In den Bekenntnissen der
Ilutherischen Kichtung der RKeformatıon und In K lammern besonders 1mM
Augsburger Bekenntniss und 1mM Kleinen Katechismius “

In den Diskussionen besonders der etzten Jahrzehnte wırd VON einıgen
eologen der therischen Kırche 1mM allgemeınen vorgeworfen, dass 1E ge1t

/£ur SAlZCH Debatte siehe Szeberenyı 1869, 111—-115, 16/7-168; Zsiılınszky 1907,
579; Wiıczlan-Solyom 1948, 15; Zovanyı 1977, 470

A 1 dıe Erklärung der 5Synode VOIN 1934 ber dıe Glaubensgrundlage der Kırche ın
kgyhäzı törvenyek, 3) Zovanyı 1977, 105
Felierliche Erklärung, ın Ekgeyhäzı törvenyek, 1967,
1 In Evangelıkus KÖzlöny, evft Különszam, 2015 TUar 10,
1 In Evangelıkus KÖzlöny, evft Különszam, 2015 TUar 10,

die bedeutung der bekenntnisbindung in der  …  ���������������������� 263

die jüngeren Geistlichen auf der einen Seite und ihnen gegenüber die älteren 
Geistlichen – wie damals gesagt wurde: die Antisymbolisten und die Symbo-
listen. Mit dem Vorwand, dass die Synode nicht befugt sei, eine dogmatische 
Frage zu behandeln, wurde die Debatte eingestellt. Die Resolution besagte, 
dass das Gelübde der Konsistorialmitglieder den Hinweis auf die Heilige 
Schrift und das Augsburgische Bekenntnis beinhalten, aber das übliche Ge-
lübde bei der Ordination oder bei der Einführung der verschiedenen Amts-
träger bleiben solle, wie es bis da in den einzelnen Superintendenturen gewe-
sen ist.22

Merkwürdig ist nicht nur, dass die Frage einer Union der beiden Kon-
fessionen ein Vierteljahrhundert vor der preußischen Union 1817 diskutiert 
wurde, sondern auch die Tatsache, dass die Bekenntnisbindung diese Ver-
einigung verhinderte. Merkwürdig ist auch, dass sich die Lutheraner in der 
Liste ihrer Bekenntnisschriften nicht einigen konnten. Erst die Synode von 
Budapest im Jahr 1937 war imstande, jedes Buch des Konkordienbuchs 
in der Verfassung der Kirche als gültige Glaubensregel anzuerkennen und 
auch aufzuzählen.23 Keine besondere Mühe wurde dieser Frage in der Syn-
ode von 1967 gewidmet. Das damals beschlossene Gesetzbuch der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn beruft sich kurz auf die Offen ba-
rung der Heiligen Schrift sowie auf die ökumenischen und die lutherischen 
Bekenntnisschriften.24

Auch die Synode, die nach der „Wende“, 1997, einberufen wurde, behan-
delte das Thema der Bekenntnisschriften. Die Präambel des neuen Ge setz-
buches hält das Augsburger Bekenntniss und die Apologie für maßge bend, 
drückt die Hochschätzung für den Kleinen und Großen Katechismus, sowie 
für alle Bücher des Konkordienbuches aus.25 Im ersten Gesetz wird dann die 
Lehre der Kirche doch so definiert, dass sie ihren Grund habe in der Heiligen 
Schrift, in den ökumenischen Bekenntnissen, sowie in den Bekenntnissen der 
lutherischen Richtung der Reformation und – in Klammern – besonders im 
Augsburger Bekenntniss und im Kleinen Katechismus.26

In den Diskussionen besonders der letzten Jahrzehnte wird von einigen 
Theologen der lutherischen Kirche im allgemeinen vorgeworfen, dass sie seit 

 22 Zur ganzen Debatte siehe Szeberényi 1869, S. 111–115, 167–168; Zsilinszky 1907, 
S. 579; Wiczián–Sólyom 1948, 2: S. 15; Zoványi 1977, S. 470.

 23 Siehe die Erklärung der Synode von 1934 über die Glaubensgrundlage der Kirche in: 
Egyházi törvények, 1934–1937, S. 3; Zoványi 1977, S. 103.

 24 Feierliche Erklärung, in: Egyházi törvények, 1967, S. 3.
 25 Siehe in: Evangélikus közlöny, 15. évf. Különszám, 2013. február 10, S. 1.
 26 Siehe in: Evangélikus közlöny, 15. évf. Különszám, 2013. február 10, S. 3.
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ugsburg 530 iıhre zentrale Te nıcht NCLUL tormuhert habe besonders
mıt dem 1NWEeIS auf dıe Vollversammlung des 1 utherischen Welthbundes
In eisinkı 1963, auf der 1111A0 die ersehnte moderne Darlegung der echt-
fertigungslehre der 1 utheraner nıcht hat präsentieren können, und mıt Hın-
WEIS auf die römıisch-katholische ırche, die In und nach dem / weıten
Vatıkanıschen Konzıil iıhre TE In moderner Sprache und Begrifflichkeit
vorlegt. ESs 1st mehr als seltsam, dass dieser Vorwurf Oft gerade mıt der
Geringschätzung der übrıgen Bekenntnisschriften und der Kon  rdienforme
and In and geht, aIsSO mi1t der Vernachlässigung der Dokumente, die eIN-
mal auf NECLC Fragestellungen eingegangen Siınd.

on In den Debatten der 5Synodalväter In est 1mM = 791 1St dıe S{1mM-
laut geworden, dass die Konkordienforme nach dem Verständnis iıhres

lextes und iıhrer Verfasser nıcht als 1Ne weıtere, den übrıgen hinzuzu-
nehmende Bekenntnisschrıft, sondern als ıne Erklärung des Augsburgischen
Bekenntnisses verstehen E1 [eses wichtige Moment wurde VELBESSCH
( gemacht), als der erste Band der CUl Ausgabe der Iutherischen Bekennt-
nısschrıften In ngarn unfer dem Reihentitel „Bekenntnisschriften der Van-
gelıisch-lutherischen Kırche In ngarn  .“ edruckt wurde. Der schöne und den
Inhalt wiedergebende 1fe der ersten Auflage VON 1580, Konkordienbuch, 1st
damıt In den Hıntergrund geraten Übrigens ebenso auch In der deutschen
kritischen Ausgabe VON 030

Ohne Kenntnisse HH Texte ?

Man könnte sıch CW1g über dıe mangelnde Bekenntnisbindung und damıt
über dıe scchwache Identität VON UNSCICTN Mıtlutheranern und UNSs selhstq-
SCH Um dıe Berechtigung einer Olchen age beurteljlen können, wollen
WIT untersuchen, O und WIE dıe Bekenntnisschriften Z£UT Verfügung standen
und stehen. on die V äter der 5Synode VON 791 beklagten siıch arüber,
dass dıe Bekenntnisschriften selhst für die Geistlichen muühsam erreich-
bar selen. Kurz überblicken WIT U  - die FErreichbarke| der Bekenntnisschrif-
ten In Ungarn:
e Öökumenıischen Bekenntnisse sınd Se1It auUusend Jahren In Ungarn be-

kannt e Agende VON Bıschofr Sandor KRaffay AUS dem = 0372 doku-
mentierte alle dre1 Öökumenıischen Bekenntnisse und rmet den GGemeı1inden, das
postolısche Bekenntnis geme1insam sprechen. Das Gesangbuch VON 055
beinhaltete 1IUT das postolısche Bekenntnıis, das VON 082 dazu auch noch
das Nızänum-Konstantinopolıtanum.

264  ������������������������������������������������������������������ andrás reuss

Augsburg 1530 ihre zentrale Lehre nicht neu formuliert habe – besonders 
mit dem Hinweis auf die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 
in Helsinki 1963, auf der man die ersehnte moderne Darlegung der Recht-
fertigungslehre der Lutheraner nicht hat präsentieren können, und mit Hin-
weis auf die römisch-katholische Kirche, die in und nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil ihre Lehre in moderner Sprache und Begrifflichkeit 
vorlegt. Es ist mehr als seltsam, dass dieser Vorwurf oft gerade mit der 
Geringschätzung der übrigen Bekenntnisschriften und der Konkordienformel 
Hand in Hand geht, also mit der Vernachlässigung der Dokumente, die ein-
mal auf neue Fragestellungen eingegangen sind.

Schon in den Debatten der Synodalväter in Pest im Jahr 1791 ist die Stim-
me laut geworden, dass die Konkordienformel – nach dem Verständnis ihres 
Textes und ihrer Verfasser – nicht als eine weitere, zu den übrigen hinzuzu-
nehmende Bekenntnisschrift, sondern als eine Erklärung des Augsburgischen 
Bekenntnisses zu verstehen sei. Dieses wichtige Moment wurde  verges sen 
(gemacht), als der erste Band der neuen Ausgabe der lutherischen Be kennt-
nisschriften in Ungarn unter dem Reihentitel „Bekenntnisschriften der Evan-
gelisch-lutherischen Kirche in Ungarn“ gedruckt wurde. Der schöne und den 
Inhalt wiedergebende Titel der ersten Auflage von 1580, Konkordienbuch, ist 
damit in den Hintergrund geraten. Übrigens ebenso auch in der deutschen 
kritischen Ausgabe von 1930.

1.5 Ohne Kenntnisse und Texte?

Man könnte sich ewig über die mangelnde Bekenntnisbindung und damit 
über die schwache Identität von unseren Mitlutheranern und uns selbst bekla-
gen. Um die Berechtigung einer solchen Klage beurteilen zu können, wollen 
wir untersuchen, ob und wie die Bekenntnisschriften zur Verfügung standen 
und stehen. Schon die Väter der Synode von 1791 beklagten sich darüber, 
dass die Bekenntnisschriften selbst für die Geistlichen nur mühsam erreich-
bar seien. Kurz überblicken wir nun die Erreichbarkeit der Bekenntnisschrif-
ten in Ungarn:

Die ökumenischen Bekenntnisse sind seit tausend Jahren in Ungarn be-
kannt. Die Agende von Bischof Sándor Raffay aus dem Jahr 1932 doku-
mentierte alle drei ökumenischen Bekenntnisse und riet den Gemeinden, das 
Apostolische Bekenntnis gemeinsam zu sprechen. Das Gesangbuch von 1955 
beinhaltete nur das Apostolische Bekenntnis, das von 1982 dazu auch noch 
das Nizänum-Konstantinopolitanum.
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e erste ungarısche Übersetzung des Kleinen Katech1smus VON L uther
1st schon 55() In Kolozsvar (Klausenburg, U] erschienen “ Im histor1-
schen ngarn also innerhalb der jJeweıilıgen Staatsgrenzen) sınd Se1It d1eser
e1t eIwa 100 ungarısche, JE eIwa 5() slowakısche und deutsche usgaben i
schlenen. Das Gesangbuch VON 055 rachte die Erklärungen der Hauptteile

Gebote, TE und Vaterunser), le1ıder sınd diese be1 dem Gesangbuch
VON 052 weggelassen worden.

Der TO Katech1smus wurde ETST 03() 1INs Ungarısche übersetzt und C
druckt, dann wıeder In udapest 1944, und In der Übersetzung VON Professor
aroly Prohle 05 / und 19835, insgesamt aIsSO viermal.
e erste Übersetzung des Augsburgischen Bekenntnisses 1St 615 VON

Palhazı (JONCZ M  ÖS (1571—1619) ertiggestellt worden, aber Manuskrıipt
geblıeben. Den ersten ruck und 1Ne andere Übersetzung der Invarıata)
1e ß der reformierte Pfarrer Janos Mate amar] al 1585—1652)TImıt
dem / weıten Helvetischen Bekenntnis 628 In Papa erscheinen “ Samar]aı
1st der erste In der Reihe VON Nachfolgern, dıe den L utheranern Unkenntnis
iıhrer eigenen Bekenntnisse vorwarftfen. 1Ne weIltere gedruckte Übersetzung
VON Istvan Lethenye1 (vor 590) eboren nach 1st 633 In ( sepreg
erschıenen, allerdings ohne dıe Artıkel 7128 1ne welntere Übersetzung
STAMMT AUS dem Jahr 697 VON Balazes Löve1l ges edruckt In Re-
gensburg. Fünfzıg TE später, 1 /40, erscheımnt 1ne NECLC Auflage VON dem
Pietisten GyÖTZY arany (1682—-1757), nach dem Jıtelblatt In Jena, wahr-
scheinlich aber In 5Sopron edruckt.
e ul  ärung 1mM 19 Jahrhundert hat iıhre Vorbehalte den Bekenntnis-

schrıiften 1mM allgemeınen gegenüber beteuert, doch dıe Autorıität des Augs-
burgıschen Bekenntnisses aum In rage gestellt. /Zum Keformations]ub1-
1aäum 817 schlug Bıschofr däm LOovıch (1760—1831) die Vorlesung der
Augustana In Jeder (ijemelnde VOL. arrer Janos Oolnar (175/-1819) gab
1Ne kurze deutschsprachige Zusammenfassung des Augsburger Bekenntnis-
HCN In esft heraus. In dieser e1t wurde 1Ne NECLC Ubersetzung VON Pal abry
In (G3yÖr veröffentlicht ” /Zum 00-Jährigen ubılaum des Bekenntnisses ka-
111 weıltere usgaben heraus, 830 In Kassa 1Ne VON Martın Ludwı1g

Hubert 2000
} Solyom 1930, A4A— (mıt einem Bıld des Tiıtelblattes); Fabıny, ın CRys  ven

VEeS Ägostai hıtvallas 1980, 48 —4() (mıt einem Bıld des Tiıtelblattes); 'all
1930, 16—1 7
Fabıny, ın Negyszazötven VEeS Ägostai 1elvallas 1980, 41—42; Paulık 19530,
AAA

Fabıny, In Negyszazötven VEeS Ägostai hıtvallas 1980,
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Die erste ungarische Übersetzung des Kleinen Katechismus von Luther 
ist schon 1550 in Kolozsvár (Klausenburg, Cluj) erschienen.27 Im histori-
schen Ungarn (also innerhalb der jeweiligen Staatsgrenzen) sind seit dieser 
Zeit etwa 100 ungarische, je etwa 50 slowakische und deutsche Ausgaben er-
schienen. Das Gesangbuch von 1955 brachte die Erklärungen der Hauptteile 
(Zehn Gebote, Credo und Vaterunser), leider sind diese bei dem Gesangbuch 
von 1982 weggelassen worden.

Der Große Katechismus wurde erst 1930 ins Ungarische übersetzt und ge-
druckt, dann wieder in Budapest 1944, und in der Übersetzung von Professor 
Károly Pröhle 1957 und 1983, insgesamt also viermal.

Die erste Übersetzung des Augsburgischen Bekenntnisses ist 1615 von 
Pálházi Göncz Miklós (1571–1619) fertiggestellt worden, aber Manuskript 
geblieben. Den ersten Druck und eine andere Übersetzung (der Invariata) 
ließ der reformierte Pfarrer János Máté Samarjai (1585–1652) zusammen mit 
dem Zweiten Helvetischen Bekenntnis 1628 in Pápa erscheinen.28 Samarjai 
ist der erste in der Reihe von Nachfolgern, die den Lutheranern Unkenntnis 
ihrer eigenen Bekenntnisse vorwarfen. Eine weitere gedruckte Übersetzung 
von István Lethenyei (vor 1590 geboren – nach 1653) ist 1633 in Csepreg 
erschienen, allerdings ohne die Artikel 21–28.29 Eine weitere Übersetzung 
stammt aus dem Jahr 1692 von Balázs Lövei (gest. 1707), gedruckt in Re-
gensburg. Fünfzig Jahre später, 1740, erscheint eine neue Auflage von dem 
Pietisten György Bárány (1682–1757), nach dem Titelblatt in Jena, wahr-
scheinlich aber in Sopron gedruckt.

Die Aufklärung im 19. Jahrhundert hat ihre Vorbehalte den Be kennt nis-
schriften im allgemeinen gegenüber beteuert, doch die Autorität des Augs-
burgischen Bekenntnisses kaum in Frage gestellt. Zum Reformationsjubi-
läum 1817 schlug Bischof Ádám Lovich (1760–1831) die Vorlesung der 
Augustana in jeder Gemeinde vor. Pfarrer János Molnár (1757–1819) gab 
eine kurze deutschsprachige Zusammenfassung des Augsburger Bekenntnis-
ses in Pest heraus. In dieser Zeit wurde eine neue Übersetzung von Pál Fábry 
in Györ veröffentlicht.30 Zum 300-jährigen Jubiläum des Bekenntnisses ka-
men weitere Ausgaben heraus, so 1830 in Kassa eine von Martin Ludwig 

 27 Hubert 2000.
 28 Sólyom 1930, S. 4–6 (mit einem Bild des Titelblattes); Fabiny, in: Négyszázötven 

éves az Ágostai hitvallás 1980, S. 38–40 (mit einem Bild des Titelblattes); Paulik 
1930, S. 16–17.

 29  Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 1980, S. 41–42; Paulik 1930, 
S. 32–33.

 30  Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 1980, S. 48.
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1 he1is7 (17/99—18532) auf Deutsch * e rklärungen dieser Ausgabe über-
N VARS Samuel Agonas (17/52-1547) und rachte S1e€  SZ 8358 heraus ” Janos
Paulık (1866—1939) übersetzte die Augustana S96 AUS dem Lateinischen “
Auf Slowakısch gaben FTLZVES 1854—-1919) 1893° SOWIE Janos es
185 1—-1909) 898 Übersetzungen In Bekescsaba heraus ®

Im Jahrhundert 1St dıe Übersetzung VON Janos Paulık In WEe1 Auflagen
und erschlenen. Das Augsburger Bekenntnis wurde auch In VCI-

schliedenen Lehrbüchern veröffentlicht VON Sandor ereCzZky 1900, VON

aly Zs1iılınszky 9072 SOWIE VON LAsS7Z7I10 audy 0727 Zum 400-Jährigen
ubılaum hat Professor aroly Proöhle (1875—1962) 03() ıne Übersetzung
aufgrund des lateinıschen lextes veröffentlhich!: Das Konkordienhbuch VON

05 / rachte dıe Übersetzung des lateinıschen lextes VON Professor yula
Nagy (1918).
e Übersetzung AUS dem 71 Jahrhundert 1St 1Ne Arbeiıt VON Emese BOdI1

und Andras Reuss, VON mıir, AUS dem= 2008
e erste Übersetzung der pologıe VON 1k16s Palhazı (JONC7Z ges

1St Manuskrıipt geblieben. e erste gedruckte ungarısche Übersetzung
der pologıe 1St ETST 900 In udapest VON Te ayer erschlenen. Das
Konkordienbuch VON 05 / rachte dıe Übersetzung AUS dem Lateinıschen
VON Professor De7sö Wıczian (1901—1961) 1ne NECLC Übersetzung 1st VON

Emese BOdI1 und Andras Reuss ertiggestellt.
e Schmalkaldıschen Artıkel sınd In der Übersetzung VON Te Ma-

SZNYy1k ZUETST 900 auf Ungarıisch erschlenen, dann verbessert und erganzt
wıeder 9014 In der sechsbändıgen Lutherausgabe, SOWIE 1mM Jahr 03/ e
vierte Ausgabe nach dem deutschen ext In der Bekenntnisschriften der
E.vangelısch-Lutherischen Kırche hat Professor M  ÖS alTy 1mM Konkor-
1eNDUC VON 05 / veröffentlıcht, die fünfte ehbenftalls aufgrund des deut-
schen lextes VON Professor aroly Prohle kam 083 heraus.

41 Mıt einem Bıld des Titelblattes, Fabıny, ın Negyszazötven VEes Ägostai hıtvallas
1980, 49—50; Paulık 1930, !
Solyom 1930,

AA Mıt einem Bıld des Titelblattes, Fabıny, ın Negyszazötven VEes Ägostai hıtvallas
1980, 49, 51—57)
Mıt einem Bıld des Titelblattes, Fabıny, ın Negyszazötven VEes Ägostai hıtvallas
1980, 53, 55

45 Mıt einem Bıld des Titelblattes, Fabıny, ın Negyszazötven VEes Ägostai hıtvallas
1980, 5454
Gyula edINSZKY: cszl0vak betu utja Bekescsaban  ä esta slovenske] ıtery 'abe
| Der Weg des sSlowakıschen Buchstaben In Bekescsaba], Bekescsaba, 198 7, 181,
185
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Theisz (1799–1832) auf Deutsch.31 Die Erklärungen dieser Ausgabe über-
setzte Sámuel Agonás (1782–1847) und brachte sie32 1838 heraus.33 János 
Paulik (1866–1939) übersetzte die Augustana 1896 aus dem Lateinischen.34 
Auf Slowakisch gaben Frigyes Baltik (1834–1919) 189335 sowie János Leska 
(1831–1909) 1898 Übersetzungen in Békéscsaba heraus.36

Im 20. Jahrhundert ist die Übersetzung von János Paulik in zwei Auflagen 
(1900 und 1930) erschienen. Das Augsburger Bekenntnis wurde auch in ver-
schiedenen Lehrbüchern veröffentlicht – so von Sándor Bereczky 1900, von 
Mihály Zsilinszky 1902 sowie von László H. Gaudy 1927. Zum 400-jährigen 
Jubiläum hat Professor Károly Pröhle (1875–1962) 1930 eine Übersetzung 
aufgrund des lateinischen Textes veröffentlicht. Das Konkordienbuch von 
1957 brachte die Übersetzung des lateinischen Textes von Professor Gyula 
Nagy (1918).

Die Übersetzung aus dem 21. Jahrhundert ist eine Arbeit von Emese Bódi 
und András Reuss, von mir, aus dem Jahr 2008.

Die erste Übersetzung der Apologie von Miklós Pálházi Göncz (gest. 
1619) ist Manuskript geblieben. Die erste gedruckte ungarische Übersetzung 
der Apologie ist erst 1900 in Budapest von Endre Mayer erschienen. Das 
Konkordienbuch von 1957 brachte die Übersetzung aus dem Lateinischen 
von Professor Dezsö Wiczián (1901–1961). Eine neue Übersetzung ist von 
Emese Bódi und András Reuss fertiggestellt.

Die Schmalkaldischen Artikel sind in der Übersetzung von Endre Ma-
sznyik zuerst 1900 auf Ungarisch erschienen, dann verbessert und ergänzt 
wieder 1914 in der sechsbändigen Lutherausgabe, sowie im Jahr 1937. Die 
vierte Ausgabe nach dem deutschen Text in der Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche hat Professor Miklós Pálfy im Kon kor-
dienbuch von 1957 veröffentlicht, die fünfte ebenfalls aufgrund des deut-
schen Textes von Professor Károly Pröhle kam 1983 heraus.

 31 Mit einem Bild des Titelblattes, Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 
1980, S. 49–50; Paulik 1930, S. 32–33.

 32 Sólyom 1930, S. 10.
 33 Mit einem Bild des Titelblattes, Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 

1980, S. 49, 51–52.
 34 Mit einem Bild des Titelblattes, Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 

1980, S. 53, 55.
 35 Mit einem Bild des Titelblattes, Fabiny, in: Négyszázötven éves az Ágostai hitvallás 

1980, S. 53–54.
 36 Gyula Dedinszky: A szlovák betü útja Békéscsabán. Cesta slovenskej litery na Cabe. 

[Der Weg des slowakischen Buchstaben in Békéscsaba], Békéscsaba, 1987, S. 181, 
183.



DIE DEUITIUNG D KENNINISBIN va D 267

e Ep1tome, dıe Zusammenfassung der Kon.  rdıenformel, wurde schon
595 übersetzt und herausgegeben. ıne zweıte Auflage dieses lextes i
schlen dann, nıcht 1IUT WOTTSEITEL, sondern auch buchstabengetreu, wıeder
008 ıne Übersetzung beider e11e der Kon  YTdienforme VON arrer
Imre UuSs aIsSO Epitome und Solida dectaratio 1st fast druckfertig.

Wenn 1111A0 nıcht 1IUT die vielen Übersetzungen und usgaben des Kleinen
Katech1ismus und der Augustana berücksichtigt, sondern auch dıe Jahrhun-
dertlangen Verzögerungen der Übersetzung des (Giroßen Katech1smus, der
pologıe SOWIE der Schmalkaldıschen Artıkel, über die ehben gerade fertig
gewordene Übersetzung der Kon  Trdıiıenforme 0V schweigen, dann
1St die Reserviertheit mancher Pastoren den Bekenntnisschriften gegenüber
mıindestens verstehen. S1e sollen EeIWAs eloben, das 1E€ nıcht kennen.
DDass dıe Iheologen Deutsch und Lateın können mussen, Ware eın guter
Eiınwand hber auch dıe rage 1st schwerwıegend, WI1IE viele heutige deutsche
1heologiestudenten die Konkordienforme VON 5/85 verstehen. ESs 1St SCWISS,
dass aum e1in heutiger ungarıscher 1heologiestuden die Übersetzung der
Epitome VON 595 verstehen könnte.

Die heutige kırchliche irklichkei

Bekenntnisse werden heutzutage als Kequisıten der VELBANSCHCN E.poche des
konfessionellen /Zeıltalters abgestempelt. Sind 1E wirklıch Kequisıten, dıe In
dıe hiıntere Ecke 1mM Lagerraum eINES Museums gehören? Müssen S1e€ wirk-
ıch als Ausdruck VON Abschottung innerhalb der Christenheıt verstanden
werden

1C wen1ge meılınen das on 072 cChrıeh ]emand über das postoli1-
sche Glaubensbekenntnis, das 8 nıcht den FEindruck VON Polemik und Into-
leranz macht, dass jede Aussage desselben betont sel, WOMIt jJeder N at7 eIWwWwaAs

behauptet und diejen1gen ausschließt, die anderer Meınung sind  57 Akzeptiert
1111A0 diese Feststellung, dann 1St keine Behauptung möglıch, denn jede Be-
hauptung SCNANE| dıe Andersdenkenden AUS Auf dieser rundlage WAare
nıcht 1IUT keine Überzeugung, sondern auch keine Kommunıkatıon möglıch

Wer heutzutage DOSLELV über Konfession und Gilaubensbekenntnis spricht,
WIT| nıcht selten als friedensstörend Oder unverträglich angesehen. on
035 klagte der altere Professor Pröhle, der siıch für das bekenntnistreue
tormatorıische Christentum einsetzte und der Erneuerung der 1IrC

S71mon1ıdes7 1928, 496
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Die Epitome, die Zusammenfassung der Konkordienformel, wurde schon 
1598 übersetzt und herausgegeben. Eine zweite Auflage dieses Textes er-
schien dann, nicht nur wortgetreu, sondern auch buchstabengetreu, wieder 
1908. Eine Übersetzung beider Teile der Konkordienformel von Pfarrer i. R. 
Imre Bohus – also Epitome und Solida declaratio – ist fast druckfertig.

Wenn man nicht nur die vielen Übersetzungen und Ausgaben des Kleinen 
Katechismus und der Augustana berücksichtigt, sondern auch die jahrhun-
dertlangen Verzögerungen der Übersetzung des Großen Katechismus, der 
Apologie sowie der Schmalkaldischen Artikel, über die eben gerade fertig 
gewordene Übersetzung der Konkordienformel ganz zu schweigen, dann 
ist die Reserviertheit mancher Pastoren den Bekenntnisschriften gegenüber 
mindestens zu verstehen. Sie sollen etwas geloben, das sie nicht kennen. 
Dass die Theologen gut Deutsch und Latein können müssen, wäre ein guter 
Einwand. Aber auch die Frage ist schwerwiegend, wie viele heutige deutsche 
Theologiestudenten die Konkordienformel von 1578 verstehen. Es ist gewiss, 
dass kaum ein heutiger ungarischer Theologiestudent die Übersetzung der 
Epitomé von 1598 verstehen könnte.

1.6 Die heutige kirchliche Wirklichkeit

Bekenntnisse werden heutzutage als Requisiten der vergangenen Epoche des 
konfessionellen Zeitalters abgestempelt. Sind sie wirklich Requisiten, die in 
die hintere Ecke im Lagerraum eines Museums gehören? Müssen sie wirk-
lich als Ausdruck von Abschottung innerhalb der Christenheit verstanden 
werden?

Nicht wenige meinen das. Schon 1928 schrieb jemand über das Aposto li-
sche Glaubensbekenntnis, das gar nicht den Eindruck von Polemik und In to-
leranz macht, dass jede Aussage desselben betont sei, womit jeder Satz etwas 
behauptet und diejenigen ausschließt, die anderer Meinung sind.37 Akzeptiert 
man diese Feststellung, dann ist keine Behauptung möglich, denn jede Be-
hauptung schließt die Andersdenkenden aus. Auf dieser Grundlage wäre 
nicht nur keine Überzeugung, sondern auch keine Kommunikation möglich.

Wer heutzutage positiv über Konfession und Glaubensbekenntnis spricht, 
wird nicht selten als friedensstörend oder unverträglich angesehen. Schon 
1935 klagte der ältere Professor Pröhle, der sich für das bekenntnistreue re-
formatorische Christentum einsetzte und so an der Erneuerung der Kirche 

 37 Szimonidesz 1928, S. 496.
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arbeıtete, dass und seine (jenOssen SOa innerhalb der 1IrC mıt At-
triıbuten WI1IE .„ıllıbera.  .. „„LOTLC Urthodoxı1e”, „dumme und volksverführende
Zurückgebliebene” beschimpfift worden Waren.38 Um EeIWAs ıronısch SeIN:
Keıine ngst, übertrnebener Konfessionalısmus hat In UNSCICT Kırche Nnıe das
entscheidende Wort gehabt. Am Ende der lebendigen Erneuerungsphase der
ırche, alsO noch VOT der „Wende“ VON 19458, chrıeh erseIbe Professor
aroly Prohle „Der wıirklıche /ustand UNSCIECNS lutherischen Christentums
bleiht In vieler Hınsıcht hınter dem zurück, WAS nach der Wahrheit
CIC Bekenntnisschriften SeIn sollte  6657 Der Iutherische Bıschofr VON Irans-
danubıen, Bela Kapi, ” der dıe Predigten selner Pfarrer regelmäßig AUSWCI-

teLe, meınnte 1940, der Bekenntnistreue nıchts beanstanden mussen,
Obwohl der bekenntnismäßige Inhalt 1mM allgemeınen schwächer E1 als dıe
Schriftgemäßheıt. Sein FEiındruck WAdl, dass be1 vielen das ausdrtrückliche Iu-
therische Bewusstsein und VON e1lner allgemeınen Kelıgiosität Oder VON

einem moralıschen Idealısmus EeTSEeIZ7T werde.
Man ann aber auch dıe Erfahrung machen, dass Iutherische Chrısten, dıe

iıhre Bekennnisschriften weder aufzählen noch zıt1eren können, In OÖkume-
nıschen Begegnungen iıhre Fragen dıe Partner durchaus 1mM Sinne dieser
Bekenntnisschriften tellen und 1Ne bekenntnistreue Posiıtion einnehmen.
Wır ollten UNSs aIsSO auch hüten, Bekenntnisbindung und -ITreuEe Zu fOr-
mal beurtejlen Oder erwarten Wenn 1111A0 geduldıg hınschaut, merkt
II1LAL, dass der nha auch der unbekanntesten Bekenntnisschriften W1IE
eIwa der pologıe, der Schmalkaldıschen Artıkel Oder der Kon  rdienforme

vıiel tefer In der lutherischen Identität wurzelt und wirkt, als me1lstens
vorausgesetzt WITd. Im Kurs über die Bekenntnisschriften hatte ich Öfter
heftige Diskussionen mi1t den Studierenden, WODeEeL 1E viele kritische Fra-
SCH stellten. FEines ages wurde 1ne Begegnung mıt einem Vertreter einer
charısmatıschen Kırche organısılert. e Studierenden, die früher dıe 1 heo-
ogıe der Bekenntnisschriften krıtisierten, stellten iıhre Fragen den (jJast
SAahZ 1mM Sinne der reformatorıischen Bekenntn1isse. e Aussagen der Kon-
kordienformel, dıe wenigsten ekannt sınd, präaägen durchaus dıe Ogma-
t1k der Iutherischen Kirche ”

Prohle 1935,
Prohle 1948, 205

Bıschof In Györ—
41 In d1eser 1NSIC Ist dıe Meınung VOHN Karl Bart) ber dıe Rezeption der eoOlog1-

schen Erklärung VOIN Barmen beachtenswert. Bart) erachtete weder iıhre Benennung
als Bekenntnıi1s, och iıhre Annahme se1tens der (rjesamtheılt der TITC 1r notwendi1g.
ach seiner Auffassung verschallien sıch dıe Bekenntnisse selber Anerkennung,
S1C wahr sSınd (Kırchlıche ogmatık, 1/2, 726)
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arbeitete, dass er und seine Genossen sogar innerhalb der Kirche mit At-
tributen wie „illiberal“, „tote Orthodoxie“, „dumme und volksverführende 
Zurückgebliebene“ beschimpft worden waren.38 Um etwas ironisch zu sein: 
Keine Angst, übertriebener Konfessionalismus hat in unserer Kirche nie das 
entscheidende Wort gehabt. Am Ende der lebendigen Erneuerungsphase der 
Kirche, also noch vor der „Wende“ von 1948, schrieb derselbe Professor 
Károly Pröhle: „Der wirkliche Zustand unseres lutherischen Christentums 
bleibt in vieler Hinsicht hinter dem zurück, was es nach der Wahrheit un-
serer Bekenntnisschriften sein sollte.“39 Der lutherische Bischof von Trans-
danubien, Béla Kapi,40 der die Predigten seiner Pfarrer regelmäßig auswer-
tete, meinte 1940, an der Bekenntnistreue nichts beanstanden zu müssen, 
obwohl der bekenntnismäßige Inhalt im allgemeinen schwächer sei als die 
Schriftgemäßheit. Sein Eindruck war, dass bei vielen das ausdrückliche lu-
therische Bewusstsein fehle und von einer allgemeinen Religiosítät oder von 
einem moralischen Idealismus ersetzt werde.

Man kann aber auch die Erfahrung machen, dass lutherische Christen, die 
ihre Bekennnisschriften weder aufzählen noch zitieren können, in ökume-
nischen Begegnungen ihre Fragen an die Partner durchaus im Sinne dieser 
Bekenntnisschriften stellen und eine bekenntnistreue Position einnehmen. 
Wir sollten uns also auch hüten, Bekenntnisbindung und -treue allzu for-
mal zu beurteilen oder zu erwarten. Wenn man geduldig hinschaut, merkt 
man, dass der Inhalt auch der unbekanntesten Bekenntnisschriften – wie 
etwa der Apologie, der Schmalkaldischen Artikel oder der Konkordienformel 
– viel tiefer in der lutherischen Identität wurzelt und wirkt, als meistens 
vorausgesetzt wird. Im Kurs über die Bekenntnisschriften hatte ich öfter 
heftige Diskussionen mit den Studierenden, wobei sie viele kritische Fra-
gen stellten. Eines Tages wurde eine Begegnung mit einem Vertreter  einer 
charismatischen Kirche organisiert. Die Studierenden, die früher die Theo-
logie der Bekenntnisschriften kritisierten, stellten ihre Fragen an den Gast 
ganz im Sinne der reformatorischen Bekenntnisse. Die Aussagen der Kon-
kordienformel, die am wenigsten bekannt sind, prägen durchaus die Dogma-
tik der lutherischen Kirche.41

 38 Pröhle 1935, S. 30.
 39 Pröhle 1948, S. 295.
 40 1879–1957, Bischof in Györ 1916–1948.
 41 In dieser Hinsicht ist die Meinung von Karl Barth über die Rezeption der Theologi-

schen Erklärung von Barmen beachtenswert. Barth erachtete weder ihre Benennung 
als Bekenntnis, noch ihre Annahme seitens der Gesamtheit der Kirche für notwendig. 
Nach seiner Auffassung verschaffen sich die Bekenntnisse selber Anerkennung, falls 
sie wahr sind (Kirchliche Dogmatik, Bd. I/2, S. 726).
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Einiıge dıe mM1 der Bekenntnisbindung und Bekenntnistreue UNSCICT

1IrC unzufrieden sınd bewegen sıch 111C 0V andere iıchtung Es <1bt
Stimmen die Bekenntnismäßigkeıt der Verkündigung etrreichen wollen
dass SIC die IL J1heologıe Luthers für den nha der Bekenntnisschriften
halten Unter dem 1fe „Bekenntnistreue WwIrd 7U e1spie dıe 1 heo-
ogıe des Kreuzes C111 besonderer Zug L uthers JIheologıe als Inhalt der
Bekenntnisse verstanden

ekenntnisbindung 1 heologıscher us  IC

Christlicher (G(LauDe ohne Glilaubensbekenntnis gehft nıcht

edenken WIT dıe Worte VON Luthers Vom unfreien Wıllen
„Denn das 1S1 nıcht dıe Art NC CArIisSLThıchen erZ7enNs keine Freude

Bekenntnissen en Gegenteil C111 C’hrist muß Freude Bekennt-
18SSCT1 en Oder WIT| eın Christ SC11 EFın Bekenntnis Oder 111C VCI-

bındlıche theologische Aussage (assert10) aber CM ich (um nıcht mM1
Worten spiıelen unwandelbar eIWwWwASs festhängen bejJahen bekennen
bewahren und C111 unüberwıindliches beharrliches be1 EeIWAs Verbleiben und
nıchts anderes glaube ich bezeichnet dieses Wort Lateinıschen Oder auch

e 4Anach UNSCITICIN Sprachgebrauch UNSCICITIII Jahrhundert
„DIie anrne1| und die TE muß jJederzeıt VOT er Welt und unwandel-

bar gepredigt werden, nıemals darf SIC ebeugt Oder mi1t Stillschweigen über-
DANSCH werden, denn 1hr 1st eın Argern1s, vielmehr 1St SIC C111 erades

‚44Zepter |VIrga rectudinis |
Der Apostel Paulus drückt eIWwWwASs Ahnliıches AUS „Und WENNn die OsSaune

undeutliıchen lon 1bt WCT wırd siıch 71 amp: rüsten ?** (1 KOr 14
Mıt ledem SOl nıcht gESsagT werden dass den Bekenntnisschriften

gegenüber 1IUT 111C OSe und gedankenlose Euinstellung einnehmen dür-
fen och möchte ich nıcht 1IUT den tradıtionellen Standpunkt der uther1-
schen Kırche schützen also eigentlich NESZALLV argument1eren Eher rede ich

dem Bewusstsein dass die Bekenntnisse nıcht hınter UNSs sondern VOT UNSs

sınd L J1ehber lege ich aIsSO 111C pologıe dar indem ich über die

Tuba 2015 6 69
45 Deutsch VOHN Bruno Jordahn 1954 11 Lateinısch IR 60)5 StÄ

] S() Auf ngarısc ] uther 1525/72006 19
Deutsch VOHN Bruno Jordahn 1954 Lateinısch 15 G7 StÄ

AT Auf ngarısc ] uther 1525/72006
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Einige, die mit der Bekenntnisbindung und Bekenntnistreue in unserer 
Kirche unzufrieden sind, bewegen sich in eine ganz andere Richtung. Es gibt 
Stimmen, die Bekenntnismäßigkeit der Verkündigung so erreichen wollen, 
dass sie die ganze Theologie Luthers für den Inhalt der Bekenntnisschriften 
halten. Unter dem Titel „Bekenntnistreue“ wird so zum Beispiel die Theo-
logie des Kreuzes, ein besonderer Zug in Luthers Theologie, als Inhalt der 
Bekenntnisse verstanden.42

2. Bekenntnisbindung – Theologischer Ausblick

2.1 Christlicher Glaube ohne Glaubensbekenntnis geht nicht

Bedenken wir die Worte von Luthers Vom unfreien Willen:
„Denn das ist nicht die Art eines christlichen Herzens, keine Freude an 

Bekenntnissen zu haben, im Gegenteil, ein Christ muß Freude an Be kennt-
nissen haben, oder er wird kein Christ sein. Ein Bekenntnis oder eine ver-
bindliche theologische Aussage (assertio) aber nenne ich (um nicht mit 
Wor ten zu spielen): unwandelbar an etwas festhängen, bejahen, bekennen, 
be wahren und ein unüberwindliches, beharrliches bei etwas Verbleiben – und 
nichts anderes, glaube ich, bezeichnet dieses Wort im Lateinischen oder auch 
nach unserem Sprachgebrauch in unserem Jahrhundert.“43

„Die Wahrheit und die Lehre muß jederzeit vor aller Welt und unwandel-
bar gepredigt werden, niemals darf sie gebeugt oder mit Stillschweigen über-
gangen werden, denn in ihr ist kein Ärgernis, vielmehr ist sie ein gerades 
Zepter [virga rectudinis].“44

Der Apostel Paulus drückt etwas Ähnliches aus: „Und wenn die Posaune 
einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten?“ (1 Kor 14,8).

Mit alledem soll nicht gesagt werden, dass wir den Bekenntnisschriften 
gegenüber nur eine kritiklose und gedankenlose Einstellung einnehmen dür-
fen. Doch möchte ich nicht nur den traditionellen Standpunkt der lutheri-
schen Kirche schützen, also eigentlich negativ argumentieren. Eher rede ich 
in dem Bewusstsein, dass die Bekenntnisse nicht hinter uns, sondern vor uns 
sind. Lieber lege ich also eine positive Apologie dar, indem ich jetzt über die 

 42 Tubán 2013, S. 63, 69.
 43 Deutsch von Bruno Jordahn, 1954, S. 11. Lateinisch WA, Bd. 18, S. 603; StA, Bd. 3, 

S. 180. Auf Ungarisch: Luther 1525/2006, S. 19.
 44 Deutsch von Bruno Jordahn, 1954, S. 38. Lateinisch WA, Bd. 18, S. 628; StA, Bd. 3, 

S. 201. Auf Ungarisch: Luther 1525/2006, S. 48.
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Bekenntnisse als nıcht ausgeschöpfte Möglıchkeıiten, als ıne Nnıe ndende
Aufgabe, nıcht als Abschottung, sondern als geschwisterlichen Dialog und
kritische Selbstprüfung preche

Unausgeschöpfte Möglıichkeiten der Bekenntnisschriften
Hıer scht darum zeigen, WI1IE WIT eventuell verstehen könnten, dass UNSs

die Bekenntnisse bınden, das he1bt, UNSs noch immer hılfreich Ssınd.
e Bekenntnisschriften gelten nıcht 1IUT In den ugen der kırchlichen

Öffentlichkeit, sondern auch für gebildete eologen als Streitschriften. S1e
sınd 7U Teı1il WITKIC Dokumente VON charfen theologischen Auselinan-
dersetzungen. Der ensch der Gegenwart sollte siıch jedoch hüten, den für
ıhn anderen St11 leichtsinn1ıg und chnell abzuwerten. Denn annn auch
heute geschehen, W ASs auf der 5Synode In esft NO 791 vorgekommen 1st
Damals verurteilten eiN1ge den Schreibsti der Verfasser der Konkordienfor-
mel mi1t dem H1ınwels, dass 200 TE später dieser St{11 mi1t dem feineren St{11
iıhrer lage nıcht üÜbereinstimme. Das es wurde In einem edes1 7U

Ausdruck gebracht, den manche 5Synodalmıtglieder aum konnten.
der heutige Leser der Bekenntnisse eIWwWwaAs besche1dener, wen1iger über-

heblich und selhs  ıtıscher Wäre, könnte diese Schriften mi1t spirıtueller
und theologischer Bereicherung studieren. Einıge Hınwelse möchte ich hier
vortragen, dıe ich CIn auch meılınen ungarıschen ollegen SdRC.

ESs 1St riıchtig, dass das Verständniıs des bıblischen Begriffs Kechtfertigung
In der Iutherischen eformatıon 1Ne große spielt. In vielen Predigten,
theologischen Aufsätzen und auch Öökumenıischen Dialogdokumenten
chen siıch Verfasser und Leser die Mühe, diesen schwıierigen Begriff i

aren und verstehen. Kechtfertigung 1st natürlich auch e1in 1 hema
Bekenntnisschriften. Ihese erlauben UNSs aber 1ne große Freıiheılt, das

E vangelıum VON Jesus C’hristus auch Oohne das Wort Kechtfertigung formu-
heren. In der Augustana 1St der kürzeste und einer der schroffsten Artıkel der-
Jen1ıge über die Kechtfertigung (ın der pologıe der längste), und WIT| Oft
übersehen, dass dıe IL Bekenntnisschrift über die Kechtfertigung pricht
In den Katech1ısmen wırd das TE erklärt, ohne dıe Kechtfertigung e1in e1IN-
Z1ges Mal erwähnen. In den Schmalkaldıschen TU kemn versteht L uther
das E.vangelıum, „welches nıcht nur|] auf 1ne Art Kat und dıe

045Uun:! <1bt; denn (iJott 1st überschwenglıch reich In selner na

45 Unser (ilaube 198 7, 4X 5 CX Ors corg oOhlmann vgl BSLK, 449; auftf
Ungarısch Konkordiakönyv, 2,
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Bekenntnisse als nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten, als eine nie endende 
Aufgabe, nicht als Abschottung, sondern als geschwisterlichen Dialog und 
kritische Selbstprüfung spreche.

2.2 Unausgeschöpfte Möglichkeiten der Bekenntnisschriften

Hier geht es darum zu zeigen, wie wir eventuell verstehen könnten, dass uns 
die Bekenntnisse binden, das heißt, uns noch immer hilfreich sind.

Die Bekenntnisschriften gelten nicht nur in den Augen der kirchlichen 
Öffentlichkeit, sondern auch für gebildete Theologen als Streitschriften. Sie 
sind zum Teil wirklich Dokumente von scharfen theologischen Aus ein an-
dersetzungen. Der Mensch der Gegenwart sollte sich jedoch hüten, den für 
ihn anderen Stil leichtsinnig und zu schnell abzuwerten. Denn es kann auch 
heute geschehen, was auf der Synode in Pest anno 1791 vorgekom men ist. 
 Da mals verurteilten einige den Schreibstil der Verfasser der Kon kordienfor-
mel mit dem Hinweis, dass 200 Jahre später dieser Stil mit dem feineren Stil 
ihrer Tage nicht übereinstimme. Das alles wurde in einem Redestil zum 
Ausdruck gebracht, den manche Synodalmitglieder kaum ertragen konnten. 
Falls der heutige Leser der Bekenntnisse etwas bescheidener, weniger über-
heblich und selbstkritischer wäre, könnte er diese Schriften mit spiritueller 
und theologischer Bereicherung studieren. Einige Hinweise möchte ich hier 
vortragen, die ich gerne auch meinen ungarischen Kollegen sage:

Es ist richtig, dass das Verständnis des biblischen Begriffs Rechtfertigung 
in der lutherischen Reformation eine große Rolle spielt. In vielen Predigten, 
theologischen Aufsätzen und auch ökumenischen Dialogdokumenten ma-
chen sich Verfasser und Leser die Mühe, diesen schwierigen Begriff zu er-
klären und zu verstehen. Rechtfertigung ist natürlich auch ein Thema un-
serer Bekenntnisschriften. Diese erlauben uns aber eine große Freiheit, das 
Evangelium von Jesus Christus auch ohne das Wort Rechtfertigung zu formu-
lieren. In der Augustana ist der kürzeste und einer der schroffsten Artikel der-
jenige über die Rechtfertigung (in der Apologie der längste), und es wird oft 
übersehen, dass die ganze Bekenntnisschrift über die Rechtfertigung spricht. 
In den Katechismen wird das Credo erklärt, ohne die Rechtfertigung ein ein-
ziges Mal zu erwähnen. In den Schmalkaldischen Artikeln versteht Luther 
das Evangelium, „welches nicht [nur] auf eine Art Rat und Hilfe gegen die 
Sünde gibt; denn Gott ist überschwenglich reich in seiner Gnade.“45

 45 Unser Glaube 1987, S. 485 (Text: Horst Georg Pöhlmann); vgl. BSLK, S. 449; auf 
Ungarisch: Konkordiakönyv, Bd. 2, S. 36.
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Besonders In der ärung der Folgen des E, vangelıums, wobeln aIsSO
(Gilaube und erke, Kechtfertigung und Heilıgung gcht, sınd die Be-

kenntnisschriften hılfreich, VOT em die pologıe und dıe Konkordienfor-
mel Ich habe den Eındruck, dass die Verkündigung me1ner ungarıschen
ollegen 1mM Pfarramt gerade diesem Punkt SCWISSE Einseltigkeiten Oder
ängel ze1gt. Das 1St der Fall, WENNn 1E me1ınen, In L uthers Sinn predigen

können, ohne seine gewaltige Sprach- und Denkfähigkeıit geschenkt be-
kommen en er konnte ämlıch auch über die er und dıe
Heilıgung kräftig predigen, ohne die Girundemsıichten „alleın AUS Glauben”,
„alleın Christı wiıllen”, „alleın AUS ( naden“ VELBESSCH. Menschen,
die diese Kapazıtät nıcht erhalten aben, werden leicht In das 1ne Oder das
andere Extrem hıneingerıssen. Das ann der Fall se1n, WENNn WIT Krnitiken
der Ilutherischen eologıe VON reformıerter Oder treikirchlicher NSe1ite hören.
Hıer können UNSs dıe usführungen der pologıe und der Kon  rdienforme

elsten. Der Fınwand diese Bekenntnisschriften, dass 1E VCI-

lıchen mi1t L uther abstrakt, dogmatısıerend, scholastısch se1en, 1st
nıcht 0V unberechtigt. och iıhre klare DenNnnitionen und Unterscheidungen,
iıhre tfeinen uancen sınd sehr hılfreich In diesem S1inn me1lne ich dem
rlanger Iutherischen 1heologen Werner er! recht geben können: .„LS
1st eın nıcht hoch einzuschätzender Nebenerfolg der evangelıschen
Bekenntnisbildung, dass WIT VOT einer Festlegung der 1IrC auf die Person

- .46L uthers bewahrt wurden. UTCTNeEeTISC SeIn meılne ich esteht nıcht
darın, e1in L.uther werden, sondern das E vangelıum Jesu Christı In der
arne1! und Konsequenz wahren, W1IE e{iwa das hat

In dem Bestreben, Freude und Fröhlhlichker des christlichen Lebens AUS-

zudrücken, sınd Christen und rediger Oft auf dem ITWES, 1IUT die TO
Botschaft VON der 1e€ (Jottes wahrzunehmen und predigen und dıe
orderungen (Jottes und SeIn Giericht über den Menschen vernachlässıgen.
och wırd das E vangelıum nıcht richtig verstanden und ann nıcht ıchtig
verkündıgt werden, das (Jesetz nıcht Wort kommt e Untersche1-
dung VON (Jeset7 und E vangelıum, WIE 1E€ In den Bekenntnisschriften elehrt
Wwırd, 1St una  ingbar für das rechte Verständnis und SOMItT für die reine TE
des E, vangelıums.
e Darstellung der Besonderheıiten der Abendmahlslehre der verschle-

denen Konfessionen annn den FEiındruck wecken, dass die Iutherische Auf-
fas SUN® VON der Gegenwart Christı 1mMeneın Wettstreıiter unfer meh-

ert, | WernerT ]: (ilaube und Bekenntnis der TITC 1m . ıchte VOHN arburg und
Augsburg. In ] utherischer We  ONven! Kopenhagen V Junı ıs Julı
1929 Ör  ıng  a Franke Le1ipz1g, 1929,
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Besonders in der Klärung der Folgen des Evangeliums, wobei es also 
um Glaube und Werke, Rechtfertigung und Heiligung geht, sind die Be-
kenntnisschriften hilfreich, vor allem die Apologie und die Konkordienfor-
mel. Ich habe den Eindruck, dass die Verkündigung meiner ungarischen 
Kollegen im Pfarramt gerade an diesem Punkt gewisse Einseitigkeiten oder 
Mängel zeigt. Das ist der Fall, wenn sie meinen, in Luthers Sinn predigen 
zu können, ohne seine gewaltige Sprach- und Denkfähigkeit geschenkt be-
kommen zu haben. Luther konnte nämlich auch über die Werke und die 
Heiligung kräftig predigen, ohne die Grundeinsichten „allein aus Glauben“, 
„allein um Christi willen“, „allein aus Gnaden“ zu vergessen. Menschen, 
die  diese Kapazität nicht erhalten haben, werden leicht in das eine oder das 
an dere Extrem hineingerissen. Das kann der Fall sein, wenn wir Kritiken 
der lutherischen Theologie von reformierter oder freikirchlicher Seite hören. 
Hier können uns die Ausführungen der Apologie und der Konkordienformel 
Hilfe leisten. Der Einwand gegen diese Bekenntnisschriften, dass sie – ver-
glichen mit Luther – zu abstrakt, zu dogmatisierend, zu scholastisch seien, ist 
nicht ganz unberechtigt. Doch ihre klare Definitionen und Unterscheidungen, 
ihre feinen Nuancen sind sehr hilfreich. In diesem Sinn meine ich dem 
Erlanger lutherischen Theologen Werner Elert recht geben zu können: „Es 
ist ein nicht hoch genug einzuschätzender Nebenerfolg der evangelischen 
Bekenntnisbildung, dass wir vor einer Festlegung der Kirche auf die Person 
Luthers bewahrt wurden.“46 Lutherisch zu sein – meine ich –, besteht nicht 
darin, ein Luther zu werden, sondern das Evangelium Jesu Christi in der 
Klarheit und Konsequenz zu wahren, wie etwa er das getan hat.

In dem Bestreben, Freude und Fröhlichkeit des christlichen Lebens aus-
zudrücken, sind Christen und Prediger oft auf dem Irrweg, nur die frohe 
Botschaft von der Liebe Gottes wahrzunehmen und zu predigen und die 
Forderungen Gottes und sein Gericht über den Menschen zu vernachlässigen. 
Doch wird das Evangelium nicht richtig verstanden und kann nicht richtig 
verkündigt werden, falls das Gesetz nicht zu Wort kommt. Die Unterschei-
dung von Gesetz und Evangelium, wie sie in den Bekenntnisschriften gelehrt 
wird, ist unabdingbar für das rechte Verständnis und somit für die reine Lehre 
des Evangeliums.

Die Darstellung der Besonderheiten der Abendmahlslehre der verschie-
denen Konfessionen kann den Eindruck wecken, dass die lutherische Auf-
fassung von der Gegenwart Christi im Abendmahl ein Wettstreiter unter meh-

 46 Elert, [Werner]: Glaube und Bekenntnis der Kirche im Lichte von Marburg und 
Augsburg. In: Lutherischer Weltkonvent zu Kopenhagen vom 26. Juni bis 4. Juli 
1929. Dörffling & Franke: Leipzig, 1929, S. 50.
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CM anderen 1st e Bekenntnisschriften egen e1in ares Zeugn1s davon ab,
dass das lutherische Abendmahlsverständnis nıcht 1ne der mıteinander kon-
kurrierenden menschlichen 1 heorıen über die Gegenwart Chrıistı lst, sondern
TIreu den E1nsetzungsworten des Herrn des endmahils es

} 3 Fıne permanente Aufgabe
Das Augburger Bekenntnis beginnt mıt der rklärung der großen Eiınmütig-
keıt, lateinısch FHÜSFLUS COFLSCHAUSD, EeIwWwaAs schwächer tormuhert auf Deutsch
„Zuerst WIT| einträchtig272  ANDRÄS REUSS  reren anderen ist. Die Bekenntnisschriften legen ein klares Zeugnis davon ab,  dass das lutherische Abendmahlsverständnis nicht eine der miteinander kon-  kurrierenden menschlichen Theorien über die Gegenwart Christi ist, sondern  treu an den Einsetzungsworten des Herrn des Abendmahls festhält.  2.3 Eine permanente Aufgabe  Das Augburger Bekenntnis beginnt mit der Erklärung der großen Einmütig-  keit, lateinisch magnus consensus, etwas schwächer formuliert auf Deutsch:  „Zuerst wird einträchtig ... gelehrt und festgehalten ...“ Aus der Geschichte  wissen wir, dass diese Einmütigkeit nicht durch die Autorität einzelner Men-  schen, Wissenschaftler oder Fürsten, zustandegekommen ist, sondern auf-  grund von Bekenntnis, aufgrund von Überzeugung und Überzeugen und  durch intensiven und mühsamen Meinungsaustausch.  Es sei daran erinnert, dass im Lauf des einen Monats vor der Verlesung der  Augustana mit der Teilnahme von Melanchthon intensive Verhandlungen ge-  laufen sind, nach denen er zum Ende seiner Kräfte gelangt ist. Und nach der  Vorlesung der Confutatio, der katholischen Antwort, verhandelte er fast einen  ganzen Monat, August 1530, mit römisch-katholischen Theologen. So konnte  er die Erfahrungen dieser Diskussionen und die Meinungen des reformato-  rischen Lagers berücksichtigen. Damit ist seine Apologie des Augsburger  Bekenntnisses eine Bekenntnisschrift geworden, deren Autorität niemand  in Frage stellte, nicht einmal während der späteren Debatten mit den Gne-  siolutheranern im Zusammenhang mit dem Interim.  Zwanzig Jahre lang berieten sich die Verfasser der Konkordienformel  und die Fürsten dieser Theologen bis 1579, als die Schrift samt Vorwort un-  terzeichnungsfähig vorlag. Das Machtwort der Fürsten hätte nicht ausge-  reicht, auch nicht der Kompromiss der Gelehrten. Einmütigkeit von Fürsten  und Theologen war nötig, die darin einen schönen Ausdruck gefunden hat,  dass die Theologen den theologischen Text, die Fürsten die Vorrede unter-  schrieben. Die verschiedenen Schichten der Konkordienformel, wie sie von  George J. Fritschel dargestellt sind,*” weisen die verschiedenen Hände an  der Textgestalt der Konkordienformel nach, d.h. wie mühsam die Verfasser  aus den verschiedenen Lagern theologischer Auffassungen zu Einigkeit ge-  langt sind. Und weiter, wie die Gnesiolutheraner gegen jede Erwähnung von  Melanchthon oder gegen jede Berufung auf Melanchthon waren, aber nichts  47 Fritschel 1916. Die neue amerikanische Ausgabe der Bekenntnisschriften, The Book  of Concord 2000, enthält das Ergebnis seiner Darstellung.gelehrt und festgehalten Aus der Geschichte
Ww1iSsen WIT, dass dA1ese Eiınmütigkeıit nıcht Urc dıe Autorität einzelner Men-
schen, Wıssenschaftler Oder Fürsten, zustandegekommen lst, sondern auf-
grund VON Bekenntnis, aufgrund VON Überzeugung und Überzeugen und
Urc Intensıven und mühsamen Meınungsaustausch.

ESs E1 daran erinnert, dass 1mM Lauf des einen Monats VOT der Verlesung der
Augustana mıt der eilnahme VON Melanc  on Intens1ıve Verhandlungen C
laufen sınd, nach denen 7U Ende selner elangt 1st Und nach der
Vorlesung der (Confutatıo, der katholischen Antwort, vernhnandelte tast einen
dNZCH Monat, August 1530, mıt römıisch-katholischen eologen. SO konnte

dıe ıfahrungen d1eser Dhiskussionen und die Meınungen des reformato-
rischen Lagers berücksichtigen. Damıt 1st seine pologıe des Augsburger
Bekenntnisses ıne Bekenntnisschrift geworden, deren Autorıität nıemand
In rage stellte, nıcht einmal während der späteren Dehatten mıt den ( mme-
S10 lutheranern 1mM Zusammenhang mi1t dem nterım.

Zwanzıg TE lang berieten sıch die Verfasser der Kon  rdienforme
und die Fürsten d1eser eologen hıs 1579, als die chriıft SamMl Vorwort
terzeichnungsfähig vorlag. Das Machtwort der Fürsten hätte nıcht AUSSC-
reicht, auch nıcht der KOmprom1ss der Gielehrten Eiınmütigkeıt VON Fürsten
und eologen nÖöt1ig, dıe darın einen schönen Ausdruck gefunden hat,
dass die eologen den theologıischen JText, dıe Fürsten dıe Vorrede unfer-
schrieben. e verschliedenen Schichten der Kon.  rdıenformel, W1IE S1e€ VON

George Fritschel dargeste. 47  sind, Welsen die verschliedenen anı
der Jextgestalt der Kon  YTdienforme nach, WIE mühsam die Verfasser
AUS den verschliedenen Lagern theologischer Auffassungen Euinıgkeit C
ang SIınd. Und weıter, W1IE die ( mes10lutheraner jJede Erwähnung VON

Melanc  on Oder jede Berufung auf Melanc  On WaLCTLl, aber nıchts

47 TÜSCHE 1916 DIie CLE amerıkanısche Ausgabe der Bekenntnisschrıiften, The Book
of ('oncord 2000, enthält das Ergebnis seiner Darstellung.
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reren anderen ist. Die Bekenntnisschriften legen ein klares Zeugnis davon ab, 
dass das lutherische Abendmahlsverständnis nicht eine der miteinander kon-
kurrierenden menschlichen Theorien über die Gegenwart Christi ist, sondern 
treu an den Einsetzungsworten des Herrn des Abendmahls festhält.

2.3 Eine permanente Aufgabe

Das Augburger Bekenntnis beginnt mit der Erklärung der großen Ein mü tig-
keit, lateinisch magnus consensus, etwas schwächer formuliert auf Deutsch: 
„Zuerst wird einträchtig … gelehrt und festgehalten …“ Aus der Geschichte 
wissen wir, dass diese Einmütigkeit nicht durch die Autorität einzelner Men-
schen, Wissenschaftler oder Fürsten, zustandegekommen ist, sondern auf-
grund von Bekenntnis, aufgrund von Überzeugung und Überzeugen und 
durch intensiven und mühsamen Meinungsaustausch.

Es sei daran erinnert, dass im Lauf des einen Monats vor der Verlesung der 
Augustana mit der Teilnahme von Melanchthon intensive Verhandlungen ge-
laufen sind, nach denen er zum Ende seiner Kräfte gelangt ist. Und nach der 
Vorlesung der Confutatio, der katholischen Antwort, verhandelte er fast einen 
ganzen Monat, August 1530, mit römisch-katholischen Theologen. So  konnte 
er die Erfahrungen dieser Diskussionen und die Meinungen des reformato-
rischen Lagers berücksichtigen. Damit ist seine Apologie des Augsburger 
Bekenntnisses eine Bekenntnisschrift geworden, deren Autorität niemand 
in Frage stellte, nicht einmal während der späteren Debatten mit den Gne-
siolutheranern im Zusammenhang mit dem Interim.

Zwanzig Jahre lang berieten sich die Verfasser der Konkordienformel 
und die Fürsten dieser Theologen bis 1579, als die Schrift samt Vorwort un-
terzeichnungsfähig vorlag. Das Machtwort der Fürsten hätte nicht ausge-
reicht, auch nicht der Kompromiss der Gelehrten. Einmütigkeit von Fürsten 
und Theologen war nötig, die darin einen schönen Ausdruck gefunden hat, 
dass die Theologen den theologischen Text, die Fürsten die Vorrede unter-
schrieben. Die verschiedenen Schichten der Konkordienformel, wie sie von 
George J. Fritschel dargestellt sind,47 weisen die verschiedenen Hände an 
der Textgestalt der Konkordienformel nach, d. h. wie mühsam die Verfasser 
aus den verschiedenen Lagern theologischer Auffassungen zu Einigkeit ge-
langt sind. Und weiter, wie die Gnesiolutheraner gegen jede Erwähnung von 
Melanchthon oder gegen jede Berufung auf Melanchthon waren, aber nichts 

 47 Fritschel 1916. Die neue amerikanische Ausgabe der Bekenntnisschriften, The Book 
of Concord 2000, enthält das Ergebnis seiner Darstellung.
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die Augustana, dıe pologıe und den Iraktat hatten. e Phılıppisten,
VON denen ein1ıge Luthers Katechısmen für Privatarbeıten hielten und L uthers
Schmalkaldısche Artıkel nıcht CIn hatten, st1immten ndlıch £. auch diese
Schriften für maßgebend rklären
e damalıgen IDhskussionen die Entstehung der Bekenntnisse geben

UNSs eın e1spie afür, WIE WIT heute die Einmütigkeıt, die Konkordie unfer
UNSs suchen ollten Man darf Bekenntnismäßigkeıt und Bekenntnisbindung
nıcht ınfach als 1ne erledigte und abgeschlossene Angelegenheıt betrachten,
sondern als einen Prozess, In dem die nachfolgenden (jenerationen möglıchst
überzeugt werden, damıt 1E dıe Argumente der V äter annehmen und nach-
vollzıiehen können. e Bekenntnismäßigkeıt 1St nıcht das letzte Argument,
mıt dem MNISCIC Fragen entschleden werden können, sondern die Bekennt-
NıSsSe berücksichtigen und überlegen, 1St eher ıne Herausforderung
1mM Kıngen MNSNSCIE Antworten. Das 1st ıne gewichtige TE für das
Christentum als dNZCS und für MNISCIC Kırchen als Konfessionen heute

Bekenntnisbindung WIT| Öfter als unnötiger, unbrauchbarer, unverständ-
lıcher Dogmatısmus eingeschätzt. e klar tormuherte reine Lehre der Be-
kenntnisschriften 1St aber nıcht SCH eINESs ZuL organısierten Kırchen-
[UumMS nÖöt1LS, sondern lebensnotwendi1g, dıe unw1ssenden Christen Temden
Oder OB gefährliıchen een, Kelıigi1onen Oder Meınungen nıcht ungeschützt
und unvorbereıtet auszuhefern. Namenschristen, dıe nıcht WwI1ssen, WAS T1S-
Tentum 1st, können UOpfern der verschliedensten und schlimmsten Dog-
matısmen werden. Das 1st SCWISS 1ne eia 1mM pluralıstıschen Europa.

Keıine rage, die Welt und die Lage des Christentums, auch In Ungarn,
sınd 0V anders als VOT fünfhundert ahren Vielleicht 1St die Welse, W1IE dıe
V äter der Bekenntnisse den (ilauben dargestellt en die „Lehrgestalt”,
WIE TIEATIC Brunstäd formulierte”® befremdend Oder nıcht ohne SchwIle-
rigkeıiten verstehen, doch esteht die Lehrintention In Folgendem: „„dıe
ezeugung der anrneı des E vangelıums””. 1111A0 sucht, WASs die In-
ention der V äter SE WESCH lst, wırd die Lehrgestalt nıcht ITE  TeN! Oder STO-
rend und wırd die Lehrintention wegwelsend. SO mMuUsSsen dıe Bekenntnisse
übersetzt, edruckt, kennengelernt, gelesen, untersucht, elehrt, besprochen
und gedeutet werden. Und das darf nıcht Angelegenheıt bloß der Fachleute
Jleiben

1Ne welntere Aufgabe 1st eilnerselts die heutige Formulierung der anrnhneı
des E, vangelıums, das el die Lehrintention der Bekenntnisse In 1ne heu-
t1ge Lehrgestalt x1eBen, damıt ıhre Aktualıtät nıcht verlorengeht. NnderT-

48 Brunstäd 1951,
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gegen die Augustana, die Apologie und den Traktat hatten. Die Philippisten, 
von denen einige Luthers Katechismen für Privatarbeiten hielten und Luthers 
Schmalkaldische Artikel nicht gerne hatten, stimmten endlich zu, auch diese 
Schriften für maßgebend zu erklären.

Die damaligen Diskussionen um die Entstehung der Bekenntnisse geben 
uns ein Beispiel dafür, wie wir heute die Einmütigkeit, die Konkordie unter 
uns suchen sollten. Man darf Bekenntnismäßigkeit und Bekenntnisbindung 
nicht einfach als eine erledigte und abgeschlossene Angelegenheit betrach ten, 
sondern als einen Prozess, in dem die nachfolgenden Generationen mög lichst 
überzeugt werden, damit sie die Argumente der Väter annehmen und nach-
vollziehen können. Die Bekenntnismäßigkeit ist nicht das letzte Argu ment, 
mit dem unsere Fragen entschieden werden können, sondern die Bekennt-
nisse zu berücksichtigen und zu überlegen, ist eher eine Herausforderung 
im Ringen um unsere Antworten. Das ist eine gewichtige Lehre für das 
Christentum als ganzes und für unsere Kirchen als Konfessionen heute.

Bekenntnisbindung wird öfter als unnötiger, unbrauchbarer, unverständ-
licher Dogmatismus eingeschätzt. Die klar formulierte reine Lehre der Be-
kenntnisschriften ist aber nicht nur wegen eines gut organisierten Kirchen-
tums nötig, sondern lebensnotwendig, um die unwissenden Christen fremden 
oder sogar gefährlichen Ideen, Religionen oder Meinungen nicht ungeschützt 
und unvorbereitet auszuliefern. Namenschristen, die nicht wissen, was Chris-
tentum ist, können zu Opfern der verschiedensten und schlimmsten Dog-
matismen werden. Das ist gewiss eine Gefahr im pluralistischen Europa.

Keine Frage, die Welt und die Lage des Christentums, auch in Ungarn, 
sind ganz anders als vor fünfhundert Jahren. Vielleicht ist die Weise, wie die 
Väter der Bekenntnisse den Glauben dargestellt haben – die „Lehrgestalt“, 
wie Friedrich Brunstäd formulierte48 – befremdend oder nicht ohne Schwie-
rigkeiten zu verstehen, doch besteht die Lehrintention in Folgendem: „die 
Bezeugung der Wahrheit des Evangeliums“. Falls man sucht, was die In-
tention der Väter gewesen ist, wird die Lehrgestalt nicht irreführend oder stö-
rend und wird die Lehrintention wegweisend. So müssen die Bekenntnisse 
übersetzt, gedruckt, kennengelernt, gelesen, untersucht, gelehrt, besprochen 
und gedeutet werden. Und das darf nicht Angelegenheit bloß der Fachleute 
bleiben.

Eine weitere Aufgabe ist einerseits die heutige Formulierung der Wahrheit 
des Evangeliums, das heißt die Lehrintention der Bekenntnisse in eine heu-
tige Lehrgestalt zu gießen, damit ihre Aktualität nicht verlorengeht. Ander-

 48 Brunstäd 1951, S. 9.
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se1ts, we1l die Fragen, auf dıe dıe Bekenntnisse des 16 Jahrhunderts iıhre
Antwort gaben, ehbenftalls das 16 Jahrhundert gestellt hatte, SOl die 1IrC
des 71 Jahrhunderts auf die Fragen des Jahrhunderts dıe rechten Ant-
WOTTEN en Und WENNn die überlegungswerten Antworten des 16 Jahr-
hunderts nıcht ausreichen, können 1E doch UNSs heute als 1ne Art e1t-
planke d1enen.

Es 1St für die heutige (ijeneration In der 1IrC bestimmt ıne großbe Auf-
gabe, die bekenntnismäßige Identität wahren und 7U Teı1il anders als
ere (jenerationen zugle1ic die Zusammengehörigkeıt der Chrısten, ]Ja
die Einheılt der Kırche, Öördern

Bekenntnisse rufen ZUF Selbstprüfung
e Bekenntnisse sınd melstens 1mM ahmen VON Kontroversen entstanden,
en Kontroversen aufrechterhalten Oder Kontroversen verursacht. SO sınd
1E€ 7U Kennzeichen des Konfessionalısmus und der Aufsplitterung der
christlichen 1IrC geworden. Wahrscheiminlich könnten WIT hler Oder dort be-

der gegenwärtigen Konfessionsbeziehungen andere Konsequenzen AUS

den UNSs trennenden en ziehen als MNSNSCIE V äter. twa y dass WIT UNSs

MNISCIEC Bekenntnisse halten und gleichzeltig nıcht VELDESSCH, dass WIT (Gilıeder
desselben Le1bes SIınd: verschliedene G’lıieder, aber e1in aup
e Wahrheit UNSCICT Bekenntnisse SOllte nıcht 1IUT den anderen Kon-

fessionen entgegengehalten werden. Das WAare bestimmt nıcht Ökumenisch.
hber auch die Abschaffung der Bekenntnisse WATEe nıcht Skumenisch ” uch
WIT Oollten UNSs selhest fragen, O WIT 1mM Sinne der erkannten Wahrheit W1IE
S1e€ In UNSCICTH Bekenntnissen dargelegt 1St also b WIT 1mM Sinne des ken-
nengelernten E, vangelıums predigen, en und enken Das Ware e1in chriıtt
In ıchtung eINESs konvergenten Verständnisses UNSCICT konfessionellen Un-
terschliede. e Dokumente VON Leuenberg (1973) 1a (1982) und Augs-
burg sınd erste und ZuLE Schritte In dA1ese ichtung, Schritte natürlıch,
dıe 1mM 1C UNSCICT Bekenntnisse dıiskussionsbedürftig und SuLe Iiskus-
s1ıonsgrundlagen Ssınd. Mıtten In en Unterschlieden und Auselinandersetzun-
SCH UurTfen WIT nıcht VELTSESSCH, W ASs die Vorrede der Augustana wliederholt,

40 Reinhard rieling (Dırektor des Evangelıschen Bundes) me1nnte” „Ökumenisch Ist
N1ıC dıe Abschaffung der Konfessionen, sondern der riıchtige Umgang der Konfes-
S1IONeNn mıteinander” (Lutherische Welt-Information A()/ (I)ktober 199
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seits, weil die Fragen, auf die die Bekenntnisse des 16. Jahrhunderts ihre 
Antwort gaben, ebenfalls das 16. Jahrhundert gestellt hatte, so soll die Kirche 
des 21. Jahrhunderts auf die Fragen des 21. Jahrhunderts die rechten Ant-
worten finden. Und wenn die überlegungswerten Antworten des 16. Jahr-
hunderts nicht ausreichen, so können sie doch uns heute als eine Art Leit-
planke dienen.

Es ist für die heutige Generation in der Kirche bestimmt eine große Auf-
gabe, die bekenntnismäßige Identität zu wahren und – zum Teil anders als 
frühere Generationen – zugleich die Zusammengehörigkeit der Christen, ja 
die Einheit der Kirche, zu fördern.

2.4 Bekenntnisse rufen zur Selbstprüfung

Die Bekenntnisse sind meistens im Rahmen von Kontroversen entstanden, 
haben Kontroversen aufrechterhalten oder Kontroversen verursacht. So sind 
sie zum Kennzeichen des Konfessionalismus und der Aufsplitterung der 
christ lichen Kirche geworden. Wahrscheinlich könnten wir hier oder dort be-
treffs der gegenwärtigen Konfessionsbeziehungen andere Konsequenzen aus 
den uns trennenden Lehren ziehen als unsere Väter. Etwa so, dass wir uns an 
unsere Bekenntnisse halten und gleichzeitig nicht vergessen, dass wir Glieder 
desselben Leibes sind: verschiedene Glieder, aber ein Haupt.

Die Wahrheit unserer Bekenntnisse sollte nicht nur den anderen Kon-
fessionen entgegengehalten werden. Das wäre bestimmt nicht ökumenisch. 
Aber auch die Abschaffung der Bekenntnisse wäre nicht ökumenisch.49 Auch 
wir sollten uns selbst fragen, ob wir im Sinne der erkannten Wahrheit – wie 
sie in unseren Bekenntnissen dargelegt ist –, also ob wir im Sinne des ken-
nengelernten Evangeliums predigen, leben und denken. Das wäre ein Schritt 
in Richtung eines konvergenten Verständnisses unserer konfessionellen Un-
terschiede. Die Dokumente von Leuenberg (1973), Lima (1982) und Augs-
burg (1999) sind erste und gute Schritte in diese Richtung, Schritte natürlich, 
die im Licht unserer Bekenntnisse diskussionsbedürftig und gute Dis kus-
sionsgrundlagen sind. Mitten in allen Unterschieden und Auseinandersetzun-
gen dürfen wir nicht vergessen, was die Vorrede der Augustana wiederholt, 

 49 Reinhard Frieling (Direktor des Evangelischen Bundes) meinte: „Ökumenisch ist 
nicht die Abschaffung der Konfessionen, sondern der richtige Umgang der Konfes-
sionen miteinander“ (Lutherische Welt-Information 30/10. Oktober 1991).
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dass „WITF alle unfer FEiınem ( ’hrıstus sınd und streiten““” er das Be-
wusstseın, dass WIT dem einen C’hristus gehören, noch MNISCIC Streitigke1-
tcn, das he1ßt MNSNSCIE menschlichen emühungen die Bedeutung und
Konsequenzen dieser Zugehörigkeıit, dürfen In diesemen eın Endeen
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dass „wir alle unter Einem Christus sind und streiten“50. Weder das Be-
wusstsein, dass wir zu dem einen Christus gehören, noch unsere Streitigkei-
ten, das heißt unsere menschlichen Bemühungen um die Bedeutung und 
Konsequenzen dieser Zugehörigkeit, dürfen in diesem Leben ein Ende haben.
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